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1.  Einleitung 

Der politische Wandel in den Staaten mit Systemen sowjetischen Typs stellte die-

se Länder plötzlich vor eine Vielzahl neuer Probleme. Eines dieser Probleme war, 

dass die politischen Veränderungen zu einem Aufleben von Nationalismus und 

oftmals zu gewaltsamen innerstaatlichen Auseinandersetzungen führten.
1
 In eini-

gen Ländern konnte der Konflikt beigelegt werden. In anderen gibt es bis heute 

weder de jure noch de facto ein Ende der Feindseligkeiten, lediglich Waffenstill-

standsabkommen und ein Ende der eskalierten Gewalt wurden erreicht. Die be-

troffenen Länder werden von den eingefrorenen ungelösten Konflikten wirtschaft-

lich wie politisch stark belastet. Trotz des Engagements anderer Staaten und inter-

nationaler Organisationen in Form von Vermittlungsversuchen, der Schaffung von 

Beobachtermissionen und der Entsendung von Friedenstruppen konnten sich die 

Konfliktparteien in der Republik Moldau, Georgien und Aserbaidschan nicht auf 

ein Friedensabkommen verständigen.  

Dies ist eine erstaunliche Beobachtung. Denn es steht fest: „War is costly and 

risky.“
2
 Und auch ein Konflikt, dessen gewaltsame Austragung unterbrochen ist, 

der aber die zukünftige politische und wirtschaftliche Situation unkalkulierbar 

macht, führt zu hohen Kosten: Truppen müssen bereitgehalten und andere 

Schutzmaßnahmen getroffen werden. Darüber hinaus wird, wie das Beispiel des 

Südkaukasus zeigt, die Entwicklung der Länder gehemmt, weil „alle politischen 

und wirtschaftlichen Entscheidung dem Sicherheitsaspekt“ unterworfen werden.
3
 

Unter der Annahme, dass es sich bei den Akteuren in diesen Ländern um einiger-

maßen rationale Akteure handelt, wäre zu erwarten, dass sie sich auf einen Kom-

promiss verständigen, von dem beide Seiten profitieren. Warum dies in einigen 

Ländern nicht geschieht, soll in diesem Arbeitspapier analysiert werden. Die For-

schungsfrage lautet: Warum erreichten die Akteure in einigen Konflikten Osteuro-

pas eine friedliche Beilegung ihres gewaltsamen innerstaatlichen Konfliktes, wäh-

rend es in anderen Ländern bis heute keine Lösung gibt? 

Iklés oft zitiertes Argument besagt, dass in innerstaatlichen Kriegen die Mög-

lichkeit eines verhandelten Ergebnisses reduziert sei, da es schwer sei, ein Ergeb-

                                                 
1
 Vgl. Hughes, Sasse 2002: 2 und Dehdashti 2000, 26. 

2
 Fearon 1995, 380. 

3
 Halbach 2001, 1090. 
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nis zwischen Sieg und Niederlage zu konstruieren. Wenn die Teilung keine mög-

liche Lösung sei, müsse eine Partei alles oder fast alles bekommen, da es keine 

zwei Regierungen in einem Land geben könne und die Gewalt eine Teilung der 

Macht undenkbar gemacht habe.
4
 Pillar argumentiert ähnlich: Da jede Seite im 

Bürgerkrieg für die andere ein Verräter sei und niemals erwarten könne, dass die-

se sie in Frieden leben lässt, sei der Kampf um die Macht automatisch auch ein 

Kampf ums Überleben, der ein verhandeltes Ergebnis selten mache.
5
 Besonders 

ein ethnisch motivierter Konflikt zerstöre die Chance einer Kooperation zwischen 

den beiden Gruppen, glaubt Kaufmann.
6
 Und Licklider schreibt dazu: 

„A number of authorities argue that civil wars will be more difficult to 

end than interstate wars. Interstate opponents will presumably eventually 

retreat to their own territories (wars of conquest have been rare since 

1945), but in civil wars the members of the two sides must live side by 

side and work together in a common government after the killing stops.”
7
  

Kann das eine befriedigende Erklärung für das Andauern der Konflikte in Osteu-

ropa sein? Tatsächlich werden innerstaatliche Kriege seltener durch ein Friedens-

abkommen beendet als zwischenstaatliche Kriege.
8
 Aber es kommt trotz aller Be-

denken auch immer wieder zu verhandelten Ergebnissen, die zeigen, dass die Par-

teien nach Kriegsende sehr wohl friedlich zusammenleben können. Zudem hat 

sich das Anteil von verhandelten Konfliktbeilegungen zu militärischen Siegen in 

den letzten Jahren erheblich gesteigert. In den innerstaatlichen Konflikten, die in 

den neunziger Jahren endeten, geschah dies in dreiviertel aller Fälle durch ein 

verhandeltes Ergebnis.
9
 Eine allzu pessimistische Prognose bezüglich der Chan-

cen verhandelter Konfliktbeilegungen scheint also unbegründet. Trotzdem gibt es 

in Osteuropa immer noch Konflikte, die bereits mehrere Jahre andauern und nicht 

lösbar erscheinen. Warum ist es so schwer, diese innerstaatlichen Konflikte zu 

beenden? 

Auf der Suche nach der Antwort gehe ich von vier Grundannahmen aus:  

1) In einem innerstaatlichen Konflikt basieren die Handlungen der Ak-

teure auf von ihnen vorgenommenen rationalen Entscheidungen und 

dienen ihrer Nutzenmaximierung; 

                                                 
4
 Vgl. Iklé 2005, 95.  

5
 Vgl. Pillar 1983, 24. 

6
 Vgl. Kaufmann, C. 1996, 137. 

7
 Vgl. Licklider 1995, 681. 

8
 Vgl. Walter 1997, 335 und King 1997, 24-25. 

9
 Vgl. Brandt, Mason o.J. [2006], 3. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      9 

 

  

2) ein gewaltsamer Konflikt ist kostspielig, da Ressourcen unproduktiv 

eingesetzt werden, Kapital zerstört wird und die wirtschaftliche Ent-

wicklung eines Landes behindert wird; 

3) die gewaltsame Konfliktaustragung ist kein Selbstzweck; 

4) sowohl Regierung als auch Rebellen sind ein einheitlicher Akteur.  

Entgegen der Annahme mancher Autoren, dass zum Beispiel Akteure in ethnisch 

motivierten innerstaatlichen Konflikten von Irrationalität getrieben werden, 

schließe ich mich der Einschätzung Kings an, dass die Akteure sehr wohl rational 

nachvollziehbare Motive haben, Verhandlungen oder einen Friedensschluss abzu-

lehnen.
10

 Dabei ergeben sich diese rationalen Motive aus den Besonderheiten des 

innerstaatlichen Krieges: Zentral ist allen gewaltsam ausgetragenen innerstaatli-

chen Konflikten, dass es um die Frage geht, wer nach der Auseinandersetzung 

entweder im Gesamtstaat oder in einem Teil davon regiert.
11

 Mit der Frage der 

Regierung ist die Frage verbunden, wer nach dem Konfliktende das legitime Mo-

nopol über die Gewaltmittel hat. Die Parteien können sich nicht wie im zwischen-

staatlichen Krieg auf ihr Staatsgebiet zurückziehen und separat weiterleben. Im 

Regelfall wird eine der Konfliktparteien ihre Kämpfer entwaffnen und demobili-

sieren oder zumindest der zukünftigen Regierung unterstellen müssen, damit es zu 

einem Friedensschluss kommen kann.
12

 Dadurch verzichtet die betreffende Partei, 

so Walter, auf die Option, das Abkommen später gewaltsam durchzusetzen. Es 

basiert auf dem Kräfteverhältnis zum Zeitpunkt der Verhandlung. Nach der Ent-

waffnung hat sich dieses Verhältnis jedoch stark verändert. Die dann stärkere Par-

tei kann also nicht mehr gezwungen werden, das Abkommen einzuhalten.
13

 Wa-

rum sollte ein einfaches Stück Papier, so Hampson, sie jetzt hindern, einen totalen 

Sieg zu erreichen und den damit verbundenen größeren Nutzen zu realisieren?
14

 

Als rational handelnder Akteur wird sie diese Option wählen, wie das Beispiel 

Kambodschas zeigt, wo die Rote Khmer zwar ein Abkommen schloss, sehr bald 

aber den bewaffneten Kampf gegen die Regierung wiederaufnahm.
15

  

Diese Partei kann daher nicht glaubhaft versichern, dass sie sich in der Zukunft an 

ihre Versprechungen gebunden fühlt, ihr commitment zu einem Friedensvertrag ist 

                                                 
10

 Vgl. King 1997, 29. 
11

 Vgl. Betts 1994, 21. 
12

 Vgl. Walter 1997, 338. 
13

 Vgl. Walter 1997, 337-341. 
14

 Vgl. Hampson 1996, 10. 
15

 Vgl. Hampson 1996, 213. 
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also unglaubwürdig. Die Bürgerkriegsparteien sind sich dieses commitment-

Problems bewusst und verweigern in der Konsequenz ein Friedensabkommen, 

obwohl sie es einer Fortsetzung des Konfliktes gegenüber bevorzugen würden. 

Diese Überlegung zur strategischen Interaktion der Konfliktparteien werde ich 

im folgenden Kapitel vertiefen. Dabei werde ich auf die Frage von ripeness sowie 

Sicherheitsgarantien durch außenstehende Parteien und demokratische Institutio-

nen eingehen und deren Rolle bei der Überwindung des commitment-Problems 

analysieren. 

Aufbauend auf diesen Überlegungen werde ich im dritten Kapitel die Methodik 

vorstellen und die Operationalisierung der untersuchten Variablen erläutern. Bei 

diesen Variablen handelt es sich auf der zu erklärenden, also abhängigen Seite, 

um die Kompromissbereitschaft der Akteure. Auf der erklärenden, also unabhän-

gigen Seite, stehen die militärische Lage, die Stärke von Sicherheitsgarantien 

durch außenstehende Parteien, die Neutralität der außenstehenden Parteien und 

das Niveau der Demokratisierung.  

Anschließend folgt die Untersuchung von vier Fällen gewaltsam ausgetragener 

innerstaatlicher Konflikte in Osteuropa: Kroatien (1991-1995), Mazedonien 

(2001), die Republik Moldau (1991-2004) und Aserbaidschan (1992-2004).  

Im letzten Kapitel werde ich die zentralen Beobachtungen in den Fallstudien und 

deren Bedeutung für die anfangs aufgestellten Hypothesen diskutieren. 
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2. Theorie 

Einig sind sich die verschiedenen Autoren, dass gewaltsame innerstaatliche Kon-

flikte protracted oder intractable, also besonders schwer durch Verhandlungen zu 

lösen sind.
16

 Ripeness bewirkt, dass die Konfliktparteien zu einem bestimmten 

Zeitpunkt bereit sind, einen solch komplizierten Konflikt durch Verhandlungen zu 

lösen. Wann ein Konflikt reif für eine Lösung ist, bestimmt die militärische Lage, 

also die Siegeserwartungen, die die Konfliktparteien haben, und die Kosten, die 

sie tragen müssen.
17

  

Dieser Ansatz beachtet jedoch die Situation nach dem Konflikt und den Progno-

sen der Parteien über diese Zeit nicht. Dabei begründen Iklè und Pillar ihre Be-

denken bezüglich einer friedlichen Konfliktbeilegung gerade mit der Situation 

nach dem Konflikt und dem Unwillen, mit der anderen Seite zu kooperieren.
18

 

Beide Seiten haben rationale Gründe anzunehmen, dass das commitment, also die 

Bereitschaft der Gegenseite zum Frieden, eingeschränkt ist. Ich argumentiere da-

her, dass drei weitere Faktoren, die Stärke von Sicherheitsgarantien durch eine 

außenstehende Partei und die Neutralität (bzw. der bias) dieser außenstehenden 

Partei sowie der Grad der Demokratisierung erklären, warum ein gewaltsamer 

innerstaatlicher Konflikt durch Verhandlungen gelöst werden kann. 

2.1 Reif für eine Lösung durch die militärische Lage 

Ein rational handelnder Akteur sollte in einem Konflikt kontinuierlich seine Sie-

geschancen, seine Kosten und seinen Gewinn betrachten. Aus der Abwägung die-

ser drei Faktoren resultiert die Bereitschaft, alternative Lösungen zu suchen und 

anzunehmen.
19

 Der erwartete Nutzen eines Friedensvertrages muss für beide Sei-

ten höher sein als der erwartete Nutzen, den die Parteien durch eine Fortführung 

des Krieges realisieren können.
20

 Verursacht der Konflikt keine Kosten und gibt 

es einen mindestens minimalen erwarteten Nutzen durch einen Sieg, wird der 

Konflikt nicht durch Verhandlungen beendet werden. Verursacht ein Konflikt 

hohe Kosten für beide Seiten, werden sich die Parteien sehr schnell auf ein ver-

                                                 
16

 Siehe zum Beispiel Zartman 1995, 3-4. 
17

 Vgl. Zartman 2001b, 8 und 1991, 16. 
18

 Vgl. Iklé 2005, 95 und Pillar 1983, 24. 
19

 So z.B. Wittman 1979, darauf aufbauend Mason, Fett 1996, Touval und Zartman 1985, Zartman 

1991, Mason, Weingarten 1999  und Brandt, Mason o.J. [2006].   
20

 Vgl. Wittman 1979, 744. 
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handeltes Ergebnis verständigen. Dem hält Betts entgegen, dass ein Kompromiss, 

der vorher schon so untragbar war, dass es zu dem bewaffneten Konflikt gekom-

men ist, noch unattraktiver ist, nachdem in der Streitfrage bereits hohe Kosten 

aufgewendet wurden. Zu Verhandlungen sollte es erst kommen, wenn ein militäri-

scher Sieg für beide Seiten unerreichbar scheint.
21

 Dass neben den Kosten die 

militärische Lage direkten Einfluss auf die Kompromissbereitschaft der Konflikt-

parteien haben könnte, ist intuitiv logisch. Wenn eine Seite auf dem Schlachtfeld 

gewinnt, kann sie dem Verlierer ihren Willen aufzwingen und den maximalen 

Nutzen erzielen. Lässt sich eine Partei jedoch auf Verhandlungen ein, muss sie 

Kompromisse machen. Der individuelle Nutzen ist also geringer.
22

 Reif für eine 

Lösung ist ein Konflikt daher erst, wenn die Parteien ein mutually hurting stale-

mate erreicht haben, eine Pattsituation, die ihnen Kosten auferlegt und sie zwingt, 

nach einem nichtmilitärischen Ausweg zu suchen.
23

 Die grundlegende Vorausset-

zung für Verhandlungen ist, dass keine der beiden Seiten mehr eine Chance sieht, 

den Konflikt zu gewinnen, und die Kosten einer Fortführung des Konfliktes höher 

sind als die der Beilegung.
24

 Welche Kosten das sind, ist egal. Entscheidend für 

den Wechsel von unilateralen Handlungen zu Kooperation ist, dass alle Parteien 

die Situation als ein Kräftegleichgewicht und Verhandlungen als Gewinn erken-

nen.
25

 Für diesen Ansatz ist daher die Frage des Zeitpunktes von Verhandlungen 

das Wichtigste.
26

 Zum richtigen Zeitpunkt lässt sich der Konflikt durch die Ratio-

nalität der Akteure lösen. Dabei ist das ripeness-Konzept zwar keine hinreichende 

Erklärung für eine gesteigerte Verhandlungsbereitschaft, aber eine notwendige 

Bedingung, ohne die Verhandlungen nicht begonnen werden,
27

 eine Annahme, die 

durch die Ergebnisse von Mason und Fett bestätigt wird.
 28

  

Auf diesen Überlegungen basiert Hypothese 1: Ein mutually hurting stalemate 

ist eine notwendige Bedingung für die Steigerung der Kompromissbereitschaft. 

Diejenigen innerstaatlichen Konflikte in Osteuropa, die durch Verhandlungen 

beendet wurden, hatten ein mutually hurting stalemate erreicht. Widerlegt ist die-

                                                 
21

 Vgl. Betts 1994, 23-24 und Zartman 2001b, 8. 
22

 Vgl. Fortna 2004a, 13. 
23

 Vgl. Zartman 2001b, 8 und Zartman 1995, 8. 
24

 Vgl. Crocker, Hampson 2003, 21. 
25

 Vgl. Zartman 2001b, 10. 
26

 Vgl. Crocker, Hampson 2003, 21. 
27

 Vgl. Zartman 2001b, 9. 
28

 Vgl. Mason, Fett 1996, 563. 
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se Hypothese, wenn ein Konflikt durch ein Friedensabkommen beendet wird, ob-

wohl kein mutually hurting stalemate vorliegt.  

2.2 Das commitment-Problem  

Eine alternative Erklärung für das Andauern gewaltsamer Konflikte ist das com-

mitment-Problem.
29

 Von Schmidt wird es definiert als: Das Unvermögen der Kon-

fliktakteure, glaubwürdig zu versichern, dass sie sich an ein Verhandlungsergeb-

nis halten werden, das sie, wenn es durchsetzbar wäre, dem bewaffneten Kampf 

vorziehen würden.
30

 Die Entscheidung für den Beginn oder die Fortsetzung eines 

gewaltsamen Konfliktes basiert nicht auf der Einschätzung der momentanen Si-

tuation, sondern auf der Erwartung über die Zukunft und dem Risiko später ange-

griffen zu werden. 

Fearon versucht ethnische Gewalt in Osteuropa über die unklare politische Situ-

ation und rationale Überlegungen zu erklären.
31

 Er geht von einem commitment-

Problem der ethnischen Mehrheit gegenüber der Minderheit aus. Die Minderheit 

kann in der Transformation wählen. Sie wird Teil eines Gesamtstaates oder sie 

nützt die schwache Staatlichkeit zur Sezession. Wenn sie Teil des neuen Gesamt-

staates wird, gibt sie ihre Verhandlungsmacht auf. Die Mehrheit kann ihr nun Ent-

scheidungen aufzwingen. Wenn die Mehrheit verspricht, diese Option nicht zu 

nutzen, ist dies nicht glaubwürdig, da sie später nicht gezwungen werden kann, 

diesesVersprechen einzuhalten. Die Minderheit wählt daher die Sezession gegen 

den Widerstand der Mehrheit. Könnte die Mehrheit glaubwürdige Garantien ge-

ben, würde es nicht zu einem Konflikt kommen, da er beide Parteien schädigt. 

Überträgt man diese Argumentation Fearons zum Beginn eines gewaltsamen 

Konfliktes auf dessen Beendigung und schließt die These von Hartzell et al. ein, 

dass die Konfliktparteien, nachdem sie einmal begonnen haben, sich zu töten, vor 

allem Sorge um ihre Sicherheit haben,
32

 ergibt sich folgende Argumentation Wal-

ters:
33

 Ein gewaltsam ausgetragener innerstaatlicher Konflikt ist durch Anarchie 

gekennzeichnet. Es gibt keinen Machthaber im Hobbes’schen Sinne, der alle unter 

                                                 
29

 Siehe zum Beispiel Walter 1997, 2002 und Schmidt 2007. Siehe auch Fearon 1995a und 1995b, 

401-409. 
30

 Vgl. Schmidt 2007, 1.  
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Kontrolle hält,
34

 d.h. niemand könnte die Parteien zu Vertragseinhaltung zwingen. 

In dieser Situation müssen die Akteure im Zuge eines Friedensabkommens be-

schließen, dass sie ihre Truppen zurückziehen, demobilisieren und entwaffnen. 

Sie müssen kooperieren und sich im Vertrauen auf die Kooperation des anderen 

selbst schwächen. Eventuell besetztes Gebiet müssen die Rebellen an die Regie-

rung übergeben. Die Regierung ihrerseits muss den Rebellen entgegenkommen 

und zum Beispiel durch Autonomie Teile der Macht abtreten. Die Regierung 

schwächt damit ihre Möglichkeiten, die Rebellen verzichten sogar auf die Option, 

das Friedensabkommen durchsetzen zu können.
35

 Während der Umsetzung eines 

Friedensabkommens befinden sich die Konfliktparteien daher in einer Phase des 

Risikos, der Unsicherheit und der Verwundbarkeit.
36

   

Egal, um welche Frage sich der Konflikt dreht, haben beide Seiten einen Anreiz, 

das, was sie wollen, mit Gewalt zu nehmen.
37

 Akteure, die gerade einen Krieg 

beendet haben, haben aller Wahrscheinlichkeit nach sehr unterschiedliche Präfe-

renzen und damit starke Anreize, die andere Partei zu übervorteilen.
38

 Gleichzeitig 

haben sie alle Gründe, der anderen Seite zu misstrauen und sie zu fürchten,
39

 pa-

radoxer Weise besonders im Rahmen eines Friedensvertrages: Eine Beilegung des 

Konfliktes wird selten beide Seiten komplett befriedigen.
40

 Nutzt die andere Seite 

die Verwundbarkeit aus, um den maximalen Nutzen zu realisieren, könnte die 

verwundbare Seite alles, was sie bisher erreicht hat, verlieren und durch ein Frie-

densabkommen erheblich schlechter gestellt werden als durch eine Fortführung 

der Kämpfe. Die Folge ist, dass die Parteien in einem Konflikt gefangen sind, der 

ihnen Kosten verursacht und den sie beide lieber beenden würden.
41

  

Offensichtlich handelt es sich um ein einfaches Gefangenendilemma: der payoff 

einer Kooperation wäre sozial optimal. Es käme zu einem dauerhaften Friedens-

schluss, der für beide Seiten weitere Kosten des Krieges vermeidet und jeder Seite 

ermöglicht, einen Teil ihrer Ziele zu erreichen. Wenn sich die Rebellen aber an 

das Abkommen halten, ist es für die Regierung günstiger, sich nicht an das Ab-

kommen zu halten, da sie so den maximalen payoff erzielt. Wenn sich die Rebel-

                                                 
34
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35
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len nicht an das Abkommen halten, ist es für die Regierung ebenfalls günstiger, 

sich nicht an das Abkommen zu halten, da sie sonst vernichtet werden würde, ihr 

payoff also extrem negativ wäre. Die Schlussfolgerung ist, dass die Regierung 

sich nicht an das Abkommen halten wird. Diese Logik ergibt sich genauso für die 

Rebellen: Es ist günstiger, sich nicht an das Abkommen zu halten. Damit maxi-

mieren beide Seiten ihren payoff unabhängig von der Handlung der anderen Seite, 

wenn sie von der Vereinbarung abweichen. Das Nashgleichgewicht in einem in-

nerstaatlichen Konflikt ist daher die paretoineffiziente Entscheidung beider Seiten, 

einen Friedensvertrag nicht einzuhalten oder nicht zu schließen.  

Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit. Parteien in einem innerstaatlichen 

Konflikt haben üblicherweise „Informationen“ über das Verhalten der anderen 

Seite in der Vergangenheit. Typisch für innerstaatliche ethnische Konflikte ist die 

Existenz von fear oder hate narratives über die jeweils andere Seite. Da Spieler in 

einem wiederholten Gefangenendilemma auch die Strategie des Gegners in zu-

rückliegenden Spielen in ihre Entscheidung einbeziehen, verstärken diese narrati-

ves das Gefangenendilemma. Sie geben den Akteuren noch mehr Grund anzu-

nehmen, dass die andere Seite das Abkommen nicht einhalten wird, und können 

sie darin bestärken, das Abkommen lieber selbst zu brechen.  

Sozial optimal wäre natürlich eine Kooperation. Dass Konfliktparteien aber ge-

nau der beschrieben Kalkulation folgen und nicht die Kooperation wählen, zeigt 

Hampson in Übereinstimmung mit Lake und Rothchild am Beispiel Angolas.
42

 

Das Problem besteht also darin, eine Strategie zu finden, die es beiden Seiten er-

laubt, eine Lösung zu akzeptieren, obwohl sie der jeweils anderen Seite nicht ver-

trauen können.  

2.3 Mechanismen zur Durchsetzung von Friedensabkommen 

Nach North ist Kooperation schwer zu erreichen, wenn ein Spiel nicht wiederholt 

wird, ein letztes Spiel stattfindet, die Spieler keine Informationen über ihre Geg-

ner haben und es eine große Anzahl von Spielern gibt.
43

 Um Kooperation in ei-

nem Umfeld, das Vertragsbruch belohnt, attraktiv zu machen, sind demzufolge 

mehrere Mechanismen denkbar. Fortna, Schelling,
 
Oye und Lipson nennen signa-
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ling, sequentielle Umsetzung, Überwachung und Sicherheitsgarantien.
44

 Dabei 

scheidet die Variante signaling von vorneherein aus.
45

 Signaling hilft bei der Ü-

berwindung von adverse selection-Problemen, kann aber moral hazard-Probleme 

wie dieses commitment-Problem nicht lösen. Die Parteien wünschen sich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt beide eine Beendigung der gewaltsamen Konfliktaustra-

gung, da die Kosten zu hoch sind.
46

 Sie können also kostenintensive Signale ver-

wenden, um die andere Seite von diesem Wunsch zu überzeugen. Dies ändert aber 

nichts daran, dass die Parteien nicht glaubhaft signalisieren können, dass sie auch 

in Zukunft keine Gewalt wünschen und den Friedensvertrag nicht brechen wer-

den.
47

 Prinzipiell verändert signaling die Situation nicht, es ist weiterhin attraktiv, 

die Vereinbarung zu brechen. 

Folglich muss ein System aufgebaut werden, das einen Bruch der Vereinbarun-

gen unattraktiv macht. Eine Möglichkeit wäre eine sequentielle Umsetzung des 

Abkommens, also die Umwandlung dieses einmaligen Spiels in ein wiederholtes 

Spiel.
48

 Wie Walter zeigt, sind dafür mehrere praktikable Möglichkeiten gegeben. 

Die Rebellen könnten besetztes Gebiet nur schrittweise räumen oder ihre Armee 

zeitlich gestreckt entwaffnen und auflösen. Die Regierung hat im Gegenzug die 

Möglichkeit, Notstandsgesetze oder andere gesetzliche Einschränkungen zur Be-

kämpfung des Bürgerkrieges nur sukzessive aufzuheben und den Zugang zu poli-

tischen Funktionen für die Rebellen schrittweise zu erweitern.
49

  Wenn eine Partei 

den Vertrag bricht, kann die andere Partei in der nächsten Runde im Rahmen einer 

tit for tat-Strategie sofort reagieren. Diese Verfahrensweise bewirkt jedoch nur 

eine zeitliche Verschiebung des kritischen Moments in die Zukunft und verwan-

delt das einmalige Spiel in ein mehrfach wiederholtes, jedoch weiterhin absehbar 

endliches Spiel. Dies ändert, so Walter, am Ergebnis nichts,
50

 da Kooperation 

schwer zu erreichen ist, wenn es ein abschließendes Spiel gibt.
51

 Am Ende eines 

solchen sequentiellen Spiels ist immer eine der beiden Seiten verwundbar und 
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unfähig zur Vertragsdurchsetzung.
52

 Weiter sprechen gerade in Sicherheitsfragen 

die unmittelbaren und extrem negativen payoffs (die Parteien müssen mit einer 

totalen Niederlage und der Vernichtung rechnen)
53

 im Fall des Vertragsbruchs 

durch den Gegner gegen eine tit for tat-Strategie.
54

 

Eine weitere Möglichkeit sind Überwachungsmechanismen, wie zum Beispiel 

Waffeninspekteure.
55

 Beide Seiten können Informationen vor der anderen Seite 

verheimlichen und durch hidden action ihre Informationsvorteile ausnutzen.  Da-

mit das commitment beider Parteien glaubwürdig ist, müssen beide Seiten die Er-

wartung haben, dass hidden action entdeckt wird.
56

 Wenn die Seiten sich durch 

Überwachungsmechanismen darauf verlassen können, von einem möglichen Ab-

weichen des Gegners (z.B. einer Unterbrechung der Demilitarisierung und Ent-

waffnung) früh genug Kenntnis zu erlangen, wäre nach Lipson Kooperation wie-

der interessant.
57

 Auch Spear meint, dass Überwachung von Außen, Transparenz 

und und unabhängige Rolle ein Wiederauftreten des Sicherheitsdilemmas verhin-

dern könnten.
58

 

Allerdings muss man einige Punkte bedenken. Prinzipiell besteht für beide Sei-

ten die Möglichkeit, Überwachungsmechanismen zu umgehen, wenn sie wollen. 

Ein Guerillakrieg zum Beispiel basiert darauf, dass die Regierung fast nichts über 

die Stärke und die Aufenthaltsorte ihres Gegners weiß. Wie kann sie dann Sicher-

heit erlangen, dass der Gegner ihr all diese Informationen mitgeteilt hat und nicht 

die Hälfte seiner Truppen vor der Überwachung verbirgt? Zu diesem Argument 

kommen drei weitere Punkte. Erstens, dass es für Konfliktparteien weltweit relativ 

einfach ist, (leichte) Waffen zu erwerben und so wieder kampfbereit zu sein.
59

 

Zweitens, dass ein Abweichen von den Vereinbarungen in einem solchen Konflikt 

relativ kurze Zeit beansprucht. Drittens, dass sich aus der Situation ergibt, dass die 

Rebellen mit einem Abweichen von Vereinbarungen, dem bewaffneten Kampf 

gegen die innerstaatliche Ordnung, schon einmal erfolgreich waren und die Auto-

rität des Staates überwunden haben.
60

 Das commitment-Problem bleibt damit be-
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stehen, da ein Überwachungsmechanismus die Glaubwürdigkeit der Parteien in 

einem innerstaatlichen Konflikt nicht verstärkt.  

Bei beiden bisher genannten Möglichkeiten wären außerdem Sanktionen not-

wendig, um Erfolg zu erzielen. Diese Sanktionen können in dem Fall innerstaatli-

cher Konflikte fast nur in der Wiederaufnahme der Kämpfe bestehen.
61

 Entspre-

chend versuchen Rebellen in einem Friedensprozess möglichst lange, die Mög-

lichkeit einer Wiederaufnahme des Kampfes zu bewahren oder zumindest glaub-

würdig androhen zu können.
62

 Die Wiederaufnahme der Gewalt ist aber keine 

starke Drohung mehr, wenn die eine Seite bereits extrem abgerüstet hat. Daher 

meint Walter, je weiter der Friedensprozess fortgeschritten sei, desto geringer sei 

auch die Strafe für einen Vertragsbruch.
63

 Schon Hobbes meinte, dass „Verträge 

ohne das Schwert“, also ohne Sanktionensmöglichkeit, „bloße Worte“ sind.
64

  

Hinzu kommt, dass oftmals unklar ist, was sanktioniert werden müsste, da Ab-

kommen zweideutige Regelungen enthalten können, die die Parteien in ihrer je-

weiligen Interpretation zu ihren Gunsten ausnutzen.
65

 Es ist also für verfeindete 

Parteien extrem schwer, einen Friedensvertrag umzusetzen, solange es keine au-

ßenstehende Autorität gibt, die den Bestand des Vertrages garantiert.
66

 

Die dritte Möglichkeit besteht daher laut Walter und Fortna aus Sicherheitsga-

rantien einer außenstehenden Partei an die Konfliktparteien.
67

 Nach Walter kann 

die außenstehende Partei garantieren, dass die beteiligten Parteien geschützt sind, 

die Verträge von den Parteien erfüllt werden und die Zusagen eingehalten werden. 

Das Mindeste, was die außenstehende Partei anbieten kann, ist das Überleben der 

Seiten zu garantieren, bis die Anarchie durch die Schaffung einer neuen Regie-

rung und einer neuen Armee beendet ist.
68

  

Wenn eine außenstehende Partei bereit ist, ein Abkommen durchzusetzen, ver-

ändern sich Kosten-, Risiken- und Nutzenwahrnehmungen der Akteure.
69

 Die 

Möglichkeit, ein solches Abkommen zu brechen, ist extrem eingeschränkt, da der 

Kontrollmechanismus dem Einfluss der Konfliktparteien teilweise entzogen ist. 
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Die außenstehende Partei kann zum einen die beiden Seiten mit Informationen 

über das Verhalten der anderen Partei versorgen. Hier bliebe aber das Argument 

bestehen, dass die Akteure die Überwachungsmechanismen, in diesem Fall die 

Anwesenheit einer dritten Partei, umgehen können. Daher ist es zur Veränderung 

der Wahrnehmung von Kosten, Risiken und Nutzen zudem wichtig, dass der Ga-

rant bei einem Bruch des Abkommens in der Lage und Willens ist, dieses auch 

durchzusetzen. Nur auf dieses Weise können die payoffs der Vertragseinhaltung 

über die payoffs des Abweichens steigen. Diese Variante hängt davon ab, wie 

glaubwürdig die Bereitschaft der außenstehenden Partei ist, das Friedensabkom-

men zu überwachen und effektiv durchzusetzen. Um das Abkommen effektiv 

durchzusetzen, muss die außenstehende Partei ein angemessenes militärisches 

Potential vor Ort haben. Um glaubwürdig die Bereitschaft zu signalisieren, müs-

sen diese Truppen auch das Mandat haben, aktiv zu werden. Je größer das Poten-

tial und je stärker das Mandat, desto stärker die Sicherheitsgarantien.
70

 Damit er-

gibt sich Hypothese 2: Je stärker die Sicherheitsgarantien durch eine oder mehre-

re außenstehende Parteien sind, ein Abkommen zu überwachen und durchzuset-

zen, desto höher ist die Kompromissbereitschaft der Akteure. Widerlegt ist diese 

Hypothese, wenn die Akteure ohne Sicherheitsgarantien einer oder mehrerer au-

ßenstehenden Parteien bereit sind, ein Friedensabkommen zu schließen. 

2.4 Glaubwürdigkeit der außenstehenden Partei durch einen bias 

Glaubwürdigkeit ist keine reine Funktion militärischer Stärke. Der militärische 

Aspekt von Sicherheitsgarantien kann nur ein Teil des Puzzles sein, das zum Frie-

den führt. Walter selbst schreibt unter Berufung auf Touval und Zartman außer-

dem, dass die außenstehende Partei ein Eigeninteresse haben müsse, ihre Sicher-

heitsgarantien aufrechtzuerhalten, damit ihre Sicherheitsgarantien glaubwürdig 

seien, geht dann aber auf diesen Aspekt nicht weiter ein.
71

 Die Sicherheitsgaran-

tien in die Kategorien schwach, mittel und stark zu unterteilen und ausschließlich 

durch die militärische Stärke vor Ort zu operationalisieren, ist nicht befriedigend. 

Die Zahl der Truppen deutet nicht auf die Bereitschaft der außenstehenden Partei 

hin, ein Abkommen auch wirklich durchzusetzen. Noch weniger aber bildet es die 

Bereitschaft ab, ein Abkommen auch längerfristig zu garantieren. Ein einseitiger, 
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plötzlicher Truppenrückzug der außenstehenden Partei, so Stedman, ist keine Sel-

tenheit, wie der amerikanische Rückzug aus Somalia beweist.
72

 Gerade ein beson-

ders großes militärisches Engagement könnte bei den Akteuren Zweifel wecken, 

wie lange dieses Engagement aufrechterhalten wird. Schließlich verursacht es 

Kosten und andere Belastungen für die außenstehende Partei, so dass von Anfang 

an klar ist, dass dies keine dauerhafte Lösung ist.  

Wenn die Parteien aber erwarten, dass die Sicherheitsgarantie bald enden wird, 

ist diese wertlos. Sicherheitsgarantien einer außenstehenden Partei können nur 

dann erfolgreich sein, wenn die Konfliktparteien glauben, dass die außenstehende 

Partei wirklich bereit ist, ein Abkommen fair und längerfristig durchzusetzen.
73

 

Intensivere Beziehungen der außenstehenden Partei zu einer der Konfliktparteien 

könnten hier eine Rolle spielen. Wenn vor den Friedensverhandlungen bereits 

Beziehungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zwischen einer Konflikt-

partei und einer außenstehenden Partei existiert haben, wird dies die Bereitschaft 

der außenstehenden Partei sich längerfristig zu engagieren erheblich steigern und 

damit auch glaubwürdiger machen. 

Aber mit solch intensiveren Beziehungen könnten auch Probleme verbunden 

sein: Die Vermittlung in Konflikten erfordert schließlich Neutralität und Unpartei-

lichkeit.
74

 Einer außenstehenden Partei mit bias würde schlichtweg die Glaubwür-

digkeit fehlen, zwischen den Lagern zu vermitteln. Kydd kommt allerdings zu 

dem Ergebnis, dass im Gegenteil nur ein parteiischer Vermittler glaubwürdig 

sei.
75

 Und Chaim Kaufmann schreibt, dass eine Intervention prinzipiell zugunsten 

der schwächeren Seite durchgeführt werden solle, da die stärkere keines Schutzes 

bedürfe.
76

 Auch Walter hält als Ergebnis ihrer Fallstudie fest, dass manchmal eine 

außenstehende Partei mit bias vorteilhaft sein könnte, da sie vor allem der schwä-

cheren Seite ein stärkeres Sicherheitsgefühl geben könnte.
77

  

Dies scheint relativ logisch, da gerade die schwächere Seite besonders um ihre 

Sicherheit besorgt sein wird. In der Regel werden es die Rebellen sein, die zur 

Beendigung eines Konfliktes ihre Streitkräfte entwaffnen müssen und damit die 

Schwachen sind. In den meisten Fällen sollte also eine außenstehende Partei, die 
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auf Seiten der Rebellen steht, durch ihre Sicherheitsgarantien das commitment-

Problem eher lösen können als eine Partei, die keine Verbindung zu den Rebellen 

hat. Allerdings ist eine Partei, die eher zu den Rebellen steht, weniger glaubwür-

dig als eine Partei, die eher zu der Regierung steht. Svensson argumentiert, dass 

Vermittler, die den Rebellen zugeneigt sind, keinen Anreiz haben, einen Friedens-

vertrag gegen die Rebellen durchzusetzen und die Regierung zu schützen.
78

 Sol-

che Vermittler haben ein starkes Glaubwürdigkeitsproblem. Sie unterstützen eine 

Partei, die bereits einmal den impliziten Vertrag mit dem Rest der Gesellschaft 

aufgelöst hat und die staatliche Ordnung bekämpft hat. Damit dürften sie auf ei-

nen Friedensschluss keinen positiven Effekt haben.  

Hingegen haben außenstehende Parteien, die eher der Regierung zugeneigt sind,  

tatsächlich einen positiven Effekt auf die Wahrscheinlichkeit von Friedensab-

kommen, wie Svensson in einer quantitativen Analyse zeigt.
79

 Unter Bezug auf 

das Argument von Gilady and Russett, dass die Seite Sicherheit geboten bekom-

men muss, die bei der Veränderung der Machtbalance durch ein Friedensabkom-

men der Verlierer ist, begründet er dies auch damit, dass gerade die Regierung 

Sicherheit braucht.
80

 Da die Regierung bei einem Friedensabkommen Macht ab-

geben muss und einen Teil ihrer Autorität verliert, ist sie der Verlierer und braucht 

besonderen Schutz. Dieses Argument gewinnt zusätzlich an Kraft, wenn man be-

denkt, dass es sich in Osteuropa nach 1989 um Staaten in der Transformation 

handelt: Staaten, die also per se schon schlecht funktionieren, Organisationsprob-

leme haben und damit eher schwach sind. Die Rebellen hingegen gewinnen inter-

nationale und nationale Anerkennung, die Möglichkeit, ihre Streitkräfte neu zu 

ordnen, und Zugang zu administrativen und finanziellen Ressourcen.
81

  

Bringt man diese Argumente mit dem oben beschrieben commitment-Problem 

zusammen, erklärt sich das gesteigerte kooperative Verhalten dadurch, dass das 

Eigeninteresse und damit die Glaubwürdigkeit der außenstehenden Partei für die 

Akteure des Konfliktes offensichtlicher werden, wenn die externe Partei bereits 

länger Beziehungen zu einer der Parteien hat. Eine Partei, die engere Beziehungen 

zu einer der beiden Seiten hat, wird eher ein langfristiges Engagement in einem 

Friedensprozess erwägen als eine Partei, die keine Beziehungen zu den Konflikt-
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parteien hat. Neutralität ist für die Parteien in diesem Kontext gleichbedeutend mit 

Desinteresse oder Unberechenbarkeit. Ein bias zugunsten der Rebellen wirkt sich 

allerdings aus den oben beschriebenen Gründen nicht positiv auf die Kompro-

missbereitschaft aus. Daher scheint die Annahme begründet, dass Sicherheitsga-

rantien einer außenstehenden Partei mit einem bias zugunsten der Regierung be-

sonders effektiv sind und größere Konzessionen von den Konfliktparteien bezie-

hungsweise die Bereitschaft zu Frieden zur Folge haben. Aus diesen Überlegun-

gen leitet sich Hypothese 3 ab: Sicherheitsgarantien von einer außenstehenden 

Partei steigern nur dann die Kompromissbereitschaft der Akteure, wenn die au-

ßenstehende Partei einen bias zugunsten der Regierung hat. Widerlegt ist diese 

Hypothese, wenn Sicherheitsgarantien einer Partei ohne bias zugunsten der Regie-

rung die Kompromissbereitschaft der Parteien steigern. 

2.5 Innerstaatliche Sicherheitsgarantien für ein Friedensabkommen 

Die Notwendigkeit von glaubwürdigen Sicherheitsgarantien für den Erfolg eines 

Friedensabkommens ist offensichtlich. Aber starke Sicherheitsgarantien von einer 

außenstehenden Partei und die Glaubwürdigkeit in Hinblick auf deren Bereit-

schaft, ein Abkommen durchzusetzen, lösen das Problem nicht dauerhaft. Egal 

wie stark und glaubhaft die Sicherheitsgarantien sind, an einem gewissen Punkt in 

der Zukunft werden diese Sicherheitsgarantien enden. Jeder rationale Akteur wird 

sich dieser Tatsache bewusst sein und könnte einen Friedensschluss deswegen 

ablehnen. Es muss also ein Weg gefunden werden, die Sicherheitsgarantien über 

diesen Punkt hinaus aufrechtzuerhalten. Da die Parteien sich nicht dauerhaft auf 

eine außenstehende Partei verlassen können, müssen neben externen Sicherheits-

garantien auch dauerhafte, also im Land angesiedelte Elemente geschaffen wer-

den, die das commitment glaubwürdig machen und am Ende der externen Sicher-

heitsgarantien einen politischen Rahmen bieten, der den Einsatz von Gewalt nicht 

mehr notwendig und im besten Falle auch unmöglich macht. Ein autoritäres Re-

gime kann dies nicht leisten. Hier kann die Regierung nicht glaubwürdig an Ge-

setze und Verträge gebunden werden. Demokratische Institutionen hingegen kön-

nen diese Funktion auf zwei Arten übernehmen.
82

 Die Konfliktakteure haben in 

einer Demokratie die Möglichkeit, einen Teil der Macht im Staat zu erlangen und 

durch ihre Beteiligung am System selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Wenn sie 
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keinen unmittelbaren Zugang zur Macht haben, haben sie immer noch die Mög-

lichkeit, die Regierung für eine schlechte Politik, also für einen Vertragsbruch, auf 

dem Wege von Wahlen zur Rechenschaft zu ziehen.  

Möglicherweise gibt die demographische Struktur eines Landes aber Grund zu der 

Annahme, dass eine der beiden Seiten dauerhaft von der Macht ausgeschlossen 

werden könnte. Die Gruppe an der Macht kontrolliert den Staat und damit die 

Verteilungsmechanismen sowie die Sicherheitsapparate.
83

 Ein unbeschränkt auf 

Mehrheiten basierendes demokratisches System birgt daher wiederum Risiken 

und kann die Sicherheit einer Gruppe bedrohen.
84

 Aber auch wenn Horowitz 

zeigt, dass es eine Vielzahl von Fällen gibt, in denen eine Gruppe in einem an-

fangs demokratischen System die andere dauerhaft von der Macht ausgeschlossen 

hat,
85

 muss es nicht zu einer Tyrannei der Mehrheit kommen. Demokratische In-

stitutionen, die die Macht verteilen, Minderheiten schützen und moderates Verhal-

ten belohnen, können das verhindern.
86

 Das Beispiel Schweiz zeigt, dass ein de-

mokratisches System durch entsprechend gestaltete Institutionen sicherstellen 

kann, dass die Interessen aller Gruppen angemessen und dauerhaft geschützt sind. 

Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, eine consociational democracy zu etab-

lieren. Diese könnte durch ihre von Lijphart beschriebenen Strukturmerkmale 

effektive Sicherheitsgarantien für die Minderheit geben. Das Regieren durch eine 

große Koalition, ergänzt durch ein beiderseitiges Veto, einen Proporz bei der Be-

setzung von Ämtern und der Zuweisung von finanziellen Mitteln sowie einen ho-

hen Grad an Autonomie für beide Seiten bei der Regelung innerer Angelegenhei-

ten würde vor allem der Minderheit starke Sicherheitsgarantien geben, die ja im 

Gegenzug auf ihre bewaffneten Kräfte verzichten muss.
87

 Und auch Horowitz 

meint, dass in einer „divided society“ Institutionen so gewählt werden könnten, 

dass möglichst viele an der Macht teilhaben können.
88

 Damit folgt Hypothese 4: 

Je demokratischer ein Staat ist, desto größer ist die Kompromissbereitschaft der 

Akteure. Widerlegt ist diese Hypothese, wenn sich Rebellen in einer Diktatur auf 

ein Friedensabkommen einlassen, ohne dauerhafte Sicherheitsgarantien von außen 

zu haben.  
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3. Methodik 

3.1 Was ist ein gewaltsamer innerstaatlicher Konflikt? 

„ […] large-scale violence among geographically contiguous people con-

cerned about possibly having to live with one another in the same politi-

cal unit after the conflict.”
89

 

Dies ist eine der griffigsten Definitionen für einen Bürgerkrieg und enthält einige 

wesentliche Kriterien zur Klassifizierung von Konflikten. In partieller Anlehnung 

an diese Definition und an die Kriterien des Uppsala Conflict Data Program
90

 

wird ein gewaltsamer innerstaatlicher Konflikt im Rahmen dieser Arbeit definiert 

als ein Konflikt, der die folgenden Kriterien erfüllt: Er muss 

1. sich auf einem Gebiet innerhalb völkerrechtlich anerkannter Grenzen er-

eignen,  

2. zwischen mindestens zwei organisierten Gruppen stattfinden, die in die-

sem Gebiet leben, 

3. die anerkannte Regierung dieses Gebietes als einen Hauptakteur in dem 

Konflikt einschließen, 

4. im ersten Konfliktjahr mindesten 25 Opfer gefordert haben und 

5. aktive Beteiligung von Regierungs- wie von Rebellenseite enthalten. 

6. Außerdem können (in Abweichung zur Definition vom Uppsala Conflict 

Data Program) andere Staaten mit Truppen in dem Konflikt beteiligt sein. 

Dabei ist Folgendes anzumerken: Die Bedingungen 2. und 5. dienen dem Aus-

schluss von Pogromen und reinen Genoziden. Kriterium 3. schließt substaatliche 

Kriege aus, da hier eine Partei, die Regierung, vorhanden ist, die nach dem Kon-

flikt Sicherheitsgarantien geben kann. In Bedingung 4. ist der Grenzwert im Ver-

gleich zu der Grenze von 1000 Toten im Correlates of War Project
91

 oder bei Fea-

ron
92

 für die Opferzahl sehr niedrig angesetzt. Dies dient dazu, einen selection 

bias auszuschließen, durch den nur garantiert Kosten verursachende Kräftegleich-

gewichte ausgewählt werden.
93

 Bedingung 6. basiert auf der Einschätzung Schrei-

bers und der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung, dass die Einmi-
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schung ausländischer Staaten eher die Regel als die Ausnahme sein.
94

 Sollte die 

Einmischung anderer Staaten durch Truppen ausgeschlossen werden, würde dies 

zudem eine Reihe von Konflikten ausschließen (unter anderem Aserbaidschan, 

Bosnien, Kroatien, Kosovo und Republik Moldau), die die im theoretischen Teil 

beschriebene Konstellation des commitment-Problems aufweisen.  

3.2 Abhängige Variable 

Kompromissbereitschaft der Akteure 

Die Kompromissbereitschaft der Akteure ist die abhängige Variable dieser Arbeit. 

Sie wird über die Verhandlungen und geschlossenen Abkommen zwischen den 

Konfliktparteien operationalisiert. Die Variable kann vier Ausprägungen anneh-

men: 

1. Keine Verhandlungen: Die Parteien führen keinerlei direkte Gespräche mit-

einander und kommunizieren auch nicht über Vermittler miteinander. 

2. Verhandlungen ohne Ergebnis: Die Parteien führen direkte Gespräche mit-

einander oder kommunizieren über Vermittler miteinander. 

3. Waffenstillstandsabkommen oder Teilabkommen: Beide Parteien stimmen ei-

nem Abkommen zu, das die Beendigung der Kämpfe für einen bestimmten 

oder unbestimmten Zeitraum vorsieht oder einen Teil der umstrittenen 

Sachfragen regelt. Der Waffenstillstand muss mindestens sieben Tage Be-

stand haben, um die Ernsthaftigkeit eines Abkommens zu bestätigen. An-

dernfalls handelt es sich um Verhandlungen ohne Ergebnis. 

4. Friedensabkommen: Beide Parteien stimmen einem Abkommen zu, das ei-

nen Teil der umstrittenen Sachfragen regelt, die Kämpfe auf unbestimmte 

Zeit beendet, in absehbarer Zeit das Gewaltmonopol wieder herstellt und 

die Loyalität der Bevölkerung zu zwei verschiedenen Regierungen inner-

halb des Landes beendet. Sollten nicht alle Sachfragen geregelt werden, 

müssen die Parteien übereinkommen, verbliebene Sachfragen auf friedli-

chem Wege zu lösen. Die bewaffneten Auseinandersetzungen müssen für 

mindestens 24 Monate ausgesetzt werden, d.h., es darf in diesem Zeitraum 

durch Kämpfe höchstens noch 0,5 Prozent der Opferzahl des Vorjahrs er-

reicht werden, damit es sich um ein Friedensabkommen handelt. Andern-
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falls wird dieses Abkommen als Teilabkommen bzw. Waffenstillstandab-

kommen betrachtet. 

Die Anforderung an ein Friedensabkommen, mindestens 24 Monate für ein Ende 

der Gewalt zu sorgen, definiert als einen Rückgang der Opferzahlen auf 0,5 Pro-

zent des Vorjahres, könnte auf zweifache Weise kritisiert werden. Erstens ist ein 

Friede von zwei Jahren nicht wirklich dauerhaft. Zweitens mag es schwerfallen, 

den Willen der Akteure, Frieden zu schließen, zu erkennen, wenn es weiterhin 

Tote gibt.
95

 Das Kriterium ist aber sinnvoll. Es markiert den Willen der Akteure, 

Frieden zu schließen, so exakt wie möglich. Es schließt Friedensverträge aus, die 

geschlossen wurden, um Kämpfe wegen klimatisch ungünstiger Bedingungen im 

Jahresverlauf zu unterbrechen oder um einen taktischen Vorteil zu erzielen. Es 

markiert aber eine erhebliche Reduzierung der Opferzahlen, und verhindert, dass 

einzelne Gruppen von Kämpfern, die das Friedensabkommen nicht akzeptieren 

oder von krimineller Energie getrieben werden, das Ergebnis verfälschen.  

3.3 Untersuchte unabhängige Variablen 

Militärische Lage 

Die militärische Lage wird über die Existenz eines für beide Seiten Kosten verur-

sachenden Kräftegleichgewichts operationalisiert. Dabei ist es schwer, eindeutige 

und alle Faktoren umfassende Indikatoren für diese Variable zu finden. Ein Rück-

gang der Wirtschaftsleistung, hohe Militärausgaben oder Kritik durch die Staaten-

gemeinschaft könnten von den Staaten als kostenintensiv wahrgenommen werden. 

Die Situation auf dem Schlachtfeld kann ebenfalls unterschiedlich interpretiert 

werden. Liegt ein Kräftegleichgewicht nur vor, wenn die Parteien über Monate 

nicht in der Lage sind, den Frontverlauf zu ändern, wie in den Schützengräben des 

ersten Weltkrieges? Oder liegt es schon vor, wenn die Parteien abwechselnd Er-

folge haben und große Geländegewinne von ebenso großen Geländeverlusten an-

dernorts abgelöst werden, keine Partei aber dauerhaft die Oberhand erlangt?  

In dieser Arbeit werden drei Indikatoren verwendet, die die Variable abbilden: 

das Gebiet, das die Parteien jeweils besetzt halten, Wirtschaftsembargos und die 

Zahl der Toten. Diese Variable kann zwei Ausprägungen annehmen: 

                                                 
95

 Vgl. Fearon 2004, 278-279. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      27 

 

  

1. Ein mutually hurting stalemate liegt vor: Jede Seite ist in der Lage, Gebiet 

zu erobern und dieses besetzt zu halten. Dabei wird durch eine hohe Stabi-

lität des Frontverlaufs deutlich, dass keine der Seiten in der Lage ist, die 

andere Partei zu besiegen. Entweder gibt es dabei mindestens 100 Tote 

durch Kämpfe pro Jahr oder beide Parteien sind mit einem Wirtschaftsem-

bargo durch außenstehende Parteien belegt.  

2. Ein mutually hurting stalemate liegt nicht vor: Eine der Parteien ist nicht 

in der Lage, dauerhaft Gebiet zu besetzen, der Frontverlauf ist nicht stabil 

oder es gibt weder mehr als 100 Tote durch Kämpfe noch sind beide Par-

teien mit einem Wirtschaftsembargo belegt. 

Bekommt oder verliert eine Seite zusätzliche militärische Unterstützung durch 

eine außenstehende Partei, während ein mutually hurting stalemate vorliegt, ver-

ändert sich das Kräftegleichgewicht. Damit verändert sich auch die Ausprägung 

der Variable, ein mutually hurting stalemate liegt nicht mehr vor. 

Stärke von Sicherheitsgarantien 

Die Stärke von Sicherheitsgarantien durch eine außenstehende Partei wird ähnlich 

wie bei Walter über die Bereitschaft einer Partei, sich für die Implementierung 

eines Friedensabkommens einzusetzen, operationalisiert. Dabei wird allerdings 

nicht auf die zahlenmäßige Stärke von eventuell entsandten Truppen oder Beob-

achtern geschaut, sondern auf die Strategie der außenstehenden Partei. Truppen-

stärke ist, wie oben erwähnt, kein sinnvoller Indikator und müsste unter anderem 

auch in Relation zur Größe des Landes, der Bevölkerungszahl und des Konflikt-

gebietes sowie zur Zahl der Rebellen gestellt werden. Wie Stedman zeigt, käme es 

sonst zu absonderlichen Ergebnissen: Mittlere Sicherheitsgarantien in Form eini-

ger hundert leicht bewaffneter Soldaten in Guatemala sind erfolgreicher als starke 

Sicherheitsgarantien in Form von 60.000 schwer bewaffneten Soldaten in Bos-

nien.
96

 Auch der hier verwendete Indikator Strategie ist gegen Kritik nicht immun, 

da er auf der impliziten Annahme basiert, dass die Größe entsandter Missionen 

immer mit der lokalen Notwendigkeit korreliert oder zumindest mit der Notwen-

digkeit, die die Konfliktparteien sehen. Zumindest kann er die erste angesproche-

ne Verzerrung aber ausblenden.  

Die Variable kann folgende Ausprägungen annehmen: 
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1. Keine Sicherheitsgarantien: Keine außenstehende Partei hat ihre Bereitschaft 

erklärt, ein Abkommen durchzusetzen.  

2. Schwache Sicherheitsgarantien: Eine oder mehrere außenstehende Parteien 

haben ihre Bereitschaft erklärt, ein Friedensabkommen durchzusetzen. Es 

gibt aber keine konkreten Zusagen. 

3. Mittlere Sicherheitsgarantien: Eine oder mehrere außenstehende Parteien ha-

ben eine Beobachtermission mit dem Auftrag, die Einhaltung des Frie-

densvertrages zu überwachen, entsandt oder eine Zusage gegeben, eine zu 

entsenden. 

4. Starke Sicherheitsgarantien: Eine oder mehrere außenstehende Parteien ha-

ben eine Friedenstruppe mit dem Auftrag, ein Friedensabkommen durch-

zusetzen, entsandt oder eine Zusage gegeben, eine zu entsenden. 

5. Sehr starke Sicherheitsgarantien: Eine oder mehrere außenstehende Parteien 

haben eine Friedenstruppen mit dem Auftrag entsandt, den Frieden zu er-

zwingen. 

Unparteilichkeit  

Entsprechend der theoretischen Überlegungen spielt als weitere Variable die Un-

parteilichkeit beziehungsweise der bias der außenstehenden Partei, die die Sicher-

heitsgarantien abgibt, eine wichtige Rolle. Sie wird über die Nähe der außenste-

henden Partei zu einer der Konfliktparteien operationalisiert. Indikatoren für die 

Nähe sind die vorherige militärische Unterstützung einer Partei durch Waffenlie-

ferungen oder militärisches Eingreifen, die wirtschaftliche Unterstützung einer 

Partei durch finanzielle Transfers für bzw. Embargos gegen die andere Seite und 

eine gemeinsame Sprache oder Nationalität. Diese Variable kann folgende Aus-

prägungen annehmen: 

1. Nicht neutral Regierung: Die außenstehende Partei hat die Regierung 

durch Waffenlieferungen, militärisches Eingreifen in den Konflikt, finan-

zielle Transfers oder Wirtschaftsembargos gegen die Rebellen unterstützt 

oder die Regierung und die außenstehende Partei teilen eine gemeinsame 

Sprache oder Nationalität miteinander, nicht aber die Rebellen. 

2. Neutral: Entweder hat die außenstehende Partei weder die Regierung noch 

die Rebellen durch Waffenlieferungen, militärisches Eingreifen in den 

Konflikt, finanzielle Transfers oder Wirtschaftsembargos gegen die andere 
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Seite unterstützt, oder sie hat beide Seiten gleichermaßen durch Waffenlie-

ferungen und finanzielle Transfers unterstützt oder mit Wirtschaftsembar-

gos bestraft. Keine Seite teilt oder beide Seiten teilen mit der außenstehen-

den Partei eine gemeinsame Sprache oder Nationalität. 

3. Nicht neutral Rebellen: Die außenstehende Partei hat die Rebellen durch 

Waffenlieferungen, militärisches Eingreifen in den Konflikt, finanzielle 

Transfers oder Wirtschaftsembargos gegen die Regierung unterstützt oder 

die Rebellen und die außenstehende Partei teilen eine gemeinsame Sprache 

oder Nationalität, nicht aber die Regierung. 

Hierbei ist anzumerken, dass „finanzielle Transfers“ humanitäre Hilfen nicht ein-

schließt, da diese kein Indiz für einen eventuellen bias sind.  

Grad der Demokratisierung 

Vor allem bei einem langen Zeithorizont spielt die Variable Grad der Demokrati-

sierung eine wichtige Rolle. Sie wird über den Demokratieindex des Polity IV 

Projects operationalisiert. Dieses misst mit dem Index DEMOC jährlich die Insti-

tutionalisierung der Demokratie auf einer Skala von null bis zehn. Dabei steht 0 

für einen sehr geringen Grad der Demokratisierung, 10 für einen sehr hohen Grad 

der Demokratisierung.
97

 Der Wert eines Landes ergibt sich aus der Summe der 

Werte für den Grad an Wettbewerb bei der politischen Partizipation, der Offenheit 

und des Wettbewerbs bei der Rekrutierung der Exekutive und der Beschränkun-

gen, die der obersten Exekutive auferlegt sind.
98

  

Als Indikator wird während des Konfliktes der aktuelle Wert herangezogen. Da 

in einem Friedensabkommen Schritte zur demokratischen Öffnung eines Landes 

vereinbart werden können, die für die Rebellen die Sicherheitsgarantien steigern 

könnten, wird im Falle eines Friedensabkommens zusätzlich der Wert des Folge-

jahres betrachtet, wenn externe Sicherheitsgarantien existieren, die den Rebellen 

die Umsetzung dieser Vereinbarung garantieren.  

3.4 Nicht untersuchte potentielle unabhängige Variablen 

In der Literatur finden sich eine Reihe weiterer Faktoren, die die abhängige Vari-

able beeinflussen können: die Konfliktursachen und -ziele, die Zahl der bewaffne-

ten innerstaatlichen Konflikte im Land, Bodenschätze, das politische System und 
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das BIP pro Kopf. Der Einfluss dieser Faktoren wird über die Fallauswahl kon-

trolliert, indem nach Möglichkeit nur Fälle ausgewählt werden, die auf diesen 

Variablen die gleiche Ausprägung haben.  

Konfliktursache und -ziel 

Die zugrunde liegende Ursache des Konfliktes ist ebenfalls eine sehr relevante 

Variable.
99

 Der Anteil von verhandelten Konfliktbeilegungen an ethnischen Kon-

flikten ist zwar genauso hoch wie bei politisch-ökonomischen Konflikten,
100

 eini-

ge Autoren argumentieren aber, dass ethnisch motivierte Konflikte erheblich 

schwerer durch Verhandlungen zu lösen sind als ökonomisch und politisch moti-

vierte.
101

 Andere Autoren meinen, dass gerade ethnisch motivierte Konflikte 

leichter zu lösen sind, da es hier um leicht umzusetzende und wenig kosteninten-

sive symbolische Ziele gehe.
102

  

Dazu kommt die Frage von Sezession, die ebenfalls die Dynamik des Konfliktes 

beeinflusst. So argumentieren manche Autoren, dass Bürgerkriege länger dauern, 

wenn die Möglichkeit einer Sezession im Raum steht, da die Regierung in diesem 

Fall härter kämpfen wird und höhere Kosten in Kauf zu nehmen bereit ist.
103

 Ma-

son und Fett im Gegenzug meinen, dass ein Sezessionskonflikt leichter zu lösen 

sei, da die Regierung nicht um ihre Macht fürchten müsse und eher ein Verhand-

lungsergebnis anstrebt.
104

 Die Variable Konfliktursache und -ziel wird über zwei 

Indikatoren operationalisiert und kann zwei Ausprägungen annehmen: 

1. Ethnisch motivierter Sezessionskonflikt: Mindestens eine der Konfliktpar-

teien wird durch interne Verbindungen zusammengehalten, die auf Spra-

che, Religion oder Ethnie beruhen, und nutzt diese zur Abgrenzung von 

der anderen Seite. Eine der Konfliktparteien betrachtet Sezession als Ziel 

des Konfliktes. 

2. Andere Konflikte: Die Konfliktparteien konkurrieren um die Macht im 

Zentralstaat oder werden nicht durch interne Verbindungen zusammen-

gehalten, die auf Sprache, Ethnie oder Religion beruhen.  

                                                 
99

 Vgl. Licklider 1993, 15-16 und S.304-306. 
100

 Vgl. Licklider 1995, 868. 
101

 Vgl. Kaufmann, C. 1996, 138-139, Sislin, Pearson 2001, 117 und Licklider 1995, 685. 
102

 Vgl. Licklider 1995, 685. 
103

 Vgl. Enterline, Balch-Lindsay 2002, 13 und Dehdashti 2000, 155. 
104

 Vgl. Mason, Fett 1996, 554-555. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      31 

 

  

Diese Variable wird über die Fallauswahl kontrolliert. Es werden nur Fälle be-

trachtet, in denen die Variable die Ausprägung ethnisch motivierter Sezessions-

konflikt aufweist, damit die Komplexität der Fälle ähnlich hoch ist. 

Zahl der bewaffneten innerstaatlichen Konflikte im Land 

Die Zahl der bewaffneten innerstaatlichen Konflikte in einem Land ist eine weite-

re potentielle Variable. Befindet sich die Regierung im Konflikt mit mehreren 

bewaffneten Gruppen, werden sich die Verhandlungen in dem einen Konflikt auch 

auf den anderen auswirken. Die Regierung könnte Anreize haben, ihre Härte und 

damit Stärke zu signalisieren.
105

 Operationalisiert wird diese über die Fallauswahl 

kontrollierte Variable durch die vom Uppsala Conflict Data Program gezählten 

innerstaatlichen Konflikte in dem Land mit oder ohne ausländische Beteiligung.  

Bodenschätze 

Einige Autoren haben sich mit der Frage von Bodenschätzen und ihrem Einfluss 

auf innerstaatliche Konflikte beschäftigt. So zeigt unter anderem Humphreys, dass 

Konflikte in Ländern mit Bodenschätzen schneller enden und häufiger als andere 

durch militärische Siege beendet werden.
106

 Andere Autoren sehen in der Existenz 

von Bodenschätzen im Konfliktgebiet einen Anreiz für die Sezession und eine 

Finanzierungsquelle für die Rebellen oder einen Grund für die Regierung, eine 

Sezession besonders intensiv zu bekämpfen.
107

 Dabei spielt die Ausbeutung von 

Bodenschätzen in dem Gebiet einer ethnischen Minderheit durch den Zentralstaat 

eine besondere Rolle in einem Konflikt.
108

  

Diese Variable wird über die Existenz von ausbeutbaren Erdöl-, Kohle-, Gas- 

oder Edelmetallvorkommen im Konfliktgebiet operationalisiert. Sie wird über die 

Fallauswahl kontrolliert. Es werden ausschließlich Fälle betrachtet, bei denen kei-

ner der genannten Bodenschätze im Konfliktgebiet zu finden ist.  

Politisches System  

Die Länder, die in die Analyse mit einbezogen werden, befinden sich alle in der 

Übergangsphase von einem System sowjetischen Typs zu einem anderen politi-

schen System. Die Variable ist damit über die Fallauswahl kontrolliert. 
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BIP pro Kopf 

Wie Brandt et al. zeigen, ist in reicheren Ländern, also mit einem höheren BIP pro 

Kopf, ein Rebellensieg oder ein verhandeltes Ergebnis wahrscheinlicher. Dies 

könnte damit begründet werden, dass ein höheres BIP pro Kopf in einem höheren 

Druck auf die Regierung resultiert, den Konflikt schnell zu beenden, um den 

Wohlstand nicht zu gefährden.
109

 Da alle Länder ein unterschiedliches BIP pro 

Kopf haben, kann der Einfluss dieser Variable nicht über die Fallauswahl elimi-

niert werden. Stattdessen wird kurz geprüft, ob diese Variable eventuell das Er-

gebnis verzerrt.  

3.5 Fallauswahl 

Die Fälle gewaltsamer innerstaatlicher Konflikte in Osteuropa sind: Tadschikis-

tan, Russland (Tschetschenien), Aserbaidschan (Berg-Karabach), Georgien (Ab-

chasien und Südossetien), Republik Moldau (Transnistrien), Kroatien, Bosnien, 

Jugoslawien (Kosovo) und Mazedonien. Die Fälle Bosnien, Tadschikistan, Russ-

land und Georgien scheiden dabei aus, da sie in mindestens einer der oben ge-

nannten nicht betrachteten unabhängigen Variablen eine Ausprägung ausweisen, 

die von den anderen Fällen abweicht. 

Hier untersucht werden die Fälle Kroatien (1991-1995), Mazedonien (2001), 

Republik Moldau (1991-2004) und Aserbaidschan (1992-2004). Sie sind auf den 

oben genannten, nicht betrachteten unabhängigen Variablen ähnlich genug, um 

die Ergebnisse der Untersuchung nicht zu verzerren. Gleichzeitig besteht zwi-

schen diesen Ländern und innerhalb der Länder im Zeitablauf  bei den im Mittel-

punkt stehenden unabhängigen Variablen eine große Varianz. Da die Konflikte in 

der Republik Moldau und Aserbaidschan mittlerweile fast 16 Jahre andauern, wird 

hier der Beobachtungszeitraum aus praktischen Gründen auf den Zeitraum vom 

Konfliktbeginn 1992 bis 2004 beschränkt. Zum einen ist so die Datenlage für die-

se Jahre gut, zum anderen ist die Bewegung in beide Konflikten nach 2004 sehr 

gering.  
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4. Fallstudien 

4.1 Kroatien 

Der gewaltsame innerstaatliche Konflikt in Kroatien entwickelte sich bereits An-

fang der 90er Jahre mit den zunehmenden Unabhängigkeitsbestrebungen der Kro-

aten und resultierte aus der Sorge der serbischen Bevölkerung, in einem unabhän-

gigen Kroatien den Kroaten gegenüber benachteiligt zu sein. Die ersten Toten gab 

es im Mai 1991, als serbische Milizen zwölf kroatische Polizisten töteten.
110

 Die 

in dieser Arbeit untersuchte Konfliktkonstellation (kroatischer Staat gegen ethni-

sche Serben) stellte sich jedoch erst mit der am 25.06.1991 erklärten Unabhängig-

keit Kroatiens ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Konflikt bereits die Schwelle 

von 25 Toten weit überschritten. Beendet wurde der Konflikt nach einem de facto 

Sieg der kroatischen Armee durch ein Friedensabkommen zwischen Kroaten und 

Serben am 12.11.1995 in Erdut.
111

 Erklärtes Ziel der serbischen Rebellen war die 

Eigenstaatlichkeit der Krajina.
112

 Im Kampf unterstützt wurden sie von Milizen 

aus Serbien und der Jugoslawischen Volksarmee (JVA).
113

 In den Auseinander-

setzungen starben laut Uppsala Conflict Data Project 700 bis 1.250 Personen.
114

 

Die Ausprägungen der nicht untersuchten unabhängigen Variablen unterschei-

den sich nicht von den anderen in dieser Arbeit analysierten Konflikten. Es han-

delt sich um einen ethnisch motivierten Sezessionskonflikt. Es gibt weder weitere 

bewaffnete Konflikte im Land noch Bodenschätze im Konfliktgebiet. Kroatien 

befand sich in der Transformationsphase von einem System sowjetischen Typs zu 

einer Demokratie. Das BIP pro Kopf zu laufenden Preisen lag im ersten Jahr des 

Konfliktes bei 2.077 Dollar.
115

 Zu erwähnen ist jedoch, dass sich dieser Konflikt 

von den anderen drei betrachteten gewaltsamen Auseinandersetzungen dadurch 

abhebt, dass er in allen Phasen mit dem Krieg in Bosnien verbunden war.
116

 

Im März 1991 ereigneten sich die ersten bewaffneten Auseinandersetzungen zwi-

schen der neugegründeten kroatischen Miliz und serbischen Kämpfern in der Kra-
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jina und in Slawonien.
117

 Ab Mai 1991 verstärkten die serbischen Milizen ihre 

Anstrengungen, serbisch bewohnte Gebiete in Kroatien zu besetzen, und eroberten 

dabei auch Gebiet, das nicht von einer serbischen Mehrheit bewohnt wurde. Die 

JVA blieb in dieser Zeit passiv, trennte aber kroatische Einheiten von den serbi-

schen Milizen in den eroberten Gebieten. Auf diese Weise sicherte sie de facto die 

serbischen Eroberungen ab.
118

 In einer zweiten Phase des Konfliktes ab August 

1991 agierte die JVA aktiv gegen die kroatischen Einheiten und eroberte ab Sep-

tember diverse Gebiete. Ende November waren alle serbisch bewohnten Gebiete 

entweder von serbischen Milizen oder von der JVA besetzt.
119

 Die Kompromiss-

bereitschaft der Akteure war in dieser Zeit relativ niedrig. 14 geschlossene Ab-

kommen wurden in der Realität nicht umgesetzt.
120

  

Ab Oktober gelang es der kroatischen Seite, teilweise Gebiete zurückzuerobern 

und damit den Frontverlauf zu stabilisieren.
121

 In der Folge dieses offensichtlich 

Kosten verursachenden Gleichgewichts wurde dem ripeness-Ansatz entsprechend 

am 02.01.1992 das 15. Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das als erstes 

von den Konfliktparteien eingehalten wurde. Allerdings begünstigte nicht nur die 

militärische Situation das Abkommen. Dieses Abkommen enthielt nämlich im 

Gegensatz zu den vorherigen Abkommen Klauseln, um einen Bruch des Waffen-

stillstands zu verhindern, und legte die Basis für die Entsendung einer 14.000 

Mann starken Friedenstruppe durch die VN.
122

 Bereits am 27.11.1991 hatte der 

Sicherheitsrat der VN starke Sicherheitsgarantien gegeben, indem er in seiner Re-

solution 721 die Vorbereitungen zur Entsendung einer Friedenstruppe nach Kroa-

tien und am 15.12.1991 in der Resolution 724 die Entsendung einer Vorausmissi-

on beschlossen hatte.
123

 Dieser Resolution folgte die Resolution 743 am 

21.02.1992 auf deren Grundlage im Frühsommer 1992 die UNPROFOR-Mission 

nach Kroatien entsandt wurde.
124

 Konkretes Ergebnis der Mission war der Rück-

zug der JVA aus Kroatien am 25.04.1992.
125
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Im Januar 1993 brachen die Kroaten das Waffenstillstandsabkommen jedoch 

und eroberten Gebiet von den Serben zurück. Daraufhin kam es im Juli 1993 wie-

der zur Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens, das aber von den 

Kroaten niemals eingehalten wurde. Erst ein Waffenstillstandsabkommen am 

29.03.1994 führte zu einem Ende der gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dieses 

Waffenstillstandsabkommen hielt trotz vieler Verstöße bis zum Mai 1995.
126

 Im 

März 1995 entschied der Sicherheitsrat der VN, die starken Sicherheitsgarantien 

zu reduzieren, und machte die UNPROFOR unter neuem Namen zu einer Beob-

achtermission.
127

 Damit bestanden nur noch mittlere Sicherheitsgarantien. Weni-

ger als drei Monate später brach die kroatische Seite das Abkommen und eroberte 

innerhalb von 48 Stunden große Teile des serbisch besetzten Gebietes zurück.
128

 

Anfang August 1995 kam es wieder zu ergebnislosen Verhandlungen zwischen 

den beiden Konfliktparteien.
129

 Anschließend eroberte die kroatische Seite im 

August und September praktisch alle Gebiete zurück,
130

 so dass die serbischen 

Rebellen nur noch ein kleines Gebiet im Osten Kroatiens besetzt halten konnten 

und de facto besiegt waren, als es zur Unterzeichnung des Friedensabkommens 

von Erdut am 12.11.1995 kam.
131

  

Die Beobachtungen in diesem Fallbeispiel entsprechen im Wesentlichen der ers-

ten Hypothese. Es kam bereits Ende 1991 zu einem mutually hurting stalemate 

zwischen den beiden Seiten.
132

 Es gab auf beiden Seiten eine Vielzahl von Toten 

und die serbische Seite war zu diesem Zeitpunkt von Wirtschaftsembargos betrof-

fen.
133

 Zwar wurde kein Friedensabkommen geschlossen, aber es kam zu einem 

Waffenstillstandsabkommen, um diese Kosten zu reduzieren. Auch der Bruch des 

ersten Friedensabkommens im Januar 1993 stützt die Hypothese. Die kroatische 

Seite war militärisch erstarkt, vor allem weil der Abzug der JVA im April 1992 

das Kräfteverhältnis zum Nachteil der serbischen Seite verändert hatte.
134

 Kroa-

tien konnte einem erneuten Waffengang also optimistisch entgegensehen. Zusätz-

lich stützt die Hypothese, dass die kroatische Seite im März 1994 ein Waffenstill-

                                                 
126

 Vgl. Rossanet 1997, 148. 
127

 Vgl. Pavkovic 2000, 152. 
128

 Vgl. Pavkovic 2000, 153. 
129

 Vgl. Rossanet 1997, 149-153. 
130

 Vgl. Schmitt 2005, 149. 
131

 Vgl. Tanner 1997, 296-298. 
132

 Vgl. Eisermann 2000, 83. 
133

 Vgl. Eisermann 2000, 70. 
134

 Vgl. Paulsen 1995, 55-56. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      36 

 

  

standsabkommen unterzeichnete. Offensichtlich gelang keiner der beiden Seiten 

in dieser Zeit noch ein nennenswerter militärischer Erfolg. Dieses mutually hur-

ting stalemate lag ab Mitte 1994 nicht mehr vor, da die militärischen Möglichkei-

ten der Kroaten durch amerikanische Unterstützung stark anstiegen.
135

 Entspre-

chend ging mit dieser Entwicklung auf kroatischer Seite wieder eine Reduktion 

der Kompromissbereitschaft einher.  

Das Friedensabkommen von November 1995 mag den Einwand hervorrufen, 

dass die Kroaten nicht hätten kompromissbereit sein sollen, da sie militärische 

Fortschritte machten, also kein mutually hurting stalemate vorlag. Dieser Ein-

wand ist jedoch nicht berechtigt, da das „Friedensabkommen“ angesichts der mili-

tärischen Situation de facto eine Kapitulation der besiegten Serben war,
136

 in  dem 

sich die Kroaten die Umsetzung ihrer Forderungen schriftlich bestätigen ließen. 

Das Abkommen steht daher nicht im Widerspruch zu der Hypothese.  

Die Bedeutung von Sicherheitsgarantien und die Problematik mangelnden Ver-

trauens in die jeweils andere Partei werden durch den Konflikt genauso bestätigt. 

Die nationalistische Rhetorik im Vorfeld des Konfliktes bewirkte sowohl bei Kro-

aten als auch Serben, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen konnten, wenn die 

Region von Sicherheitskräften der anderen Seite kontrolliert werden würde.
137

 

Dieses Problem wurde durch den tatsächlichen Ausbruch von Gewalt noch ver-

schärft und zeigt sich deutlich im zögerlichen Verhandlungsverlauf in der ersten 

Phase des Konfliktes. Erst lehnte der kroatische Präsident Tudjman die Unter-

zeichnung eines Friedensabkommens am 22.07.1991 ab, zwei Wochen später 

brach der serbische Präsident Milosevic die Verhandlungen ohne Ergebnis ab. 

Dies geschah, nachdem die Sowjetunion klar gemacht hatte, eine von den G 7 

gewünschte Friedenstruppe im Sicherheitsrat zu blockieren. Auch eine einseitige 

Intervention der EG war wegen der Uneinigkeit der Mitgliedsländer nicht zu er-

warten.
138

 Damit bestanden keinerlei starke Sicherheitsgarantien für die Parteien. 

Die Unterzeichnung und Einhaltung eines Abkommens hätte sie also in eine pre-

käre Situation bringen können. Mittlere Sicherheitsgarantien waren ebenfalls nur 

im begrenzten Umfang gegeben. Zwar hatte die EG schon am 07.07.1991 mit den 

Konfliktparteien die Entsendung einer Beobachtermission nach „Slowenien und 
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möglicherweise auch Kroatien“ verabredet, die zur Überwachung „der Durchfüh-

rung der […] Elemente der Vereinbarung“ des ersten ausgehandelten Waffenstill-

stands aus „30-50 Personen bestehen“ könnte.
139

 Damit bestanden lediglich 

schwache Sicherheitsgarantien. Am 29.07.1991 einigten sich die Außenminister 

der EG auf die Erweiterung dieser Mission und forderten den Einsatz in Kroatien, 

so dass die Parteien mittlere Sicherheitsgarantien hatten. Weitere starke Sicher-

heitsgarantien von den europäischen Staaten waren nicht mehr zu erwarten, nach-

dem der französische Vorschlag, eine die Konfliktparteien trennende Friedensmis-

sion zu entsenden, von den WEU-Außenministern verworfen wurde.
140

 Am 

19.09.1991 schloss die EG zudem sehr starke Sicherheitsgarantien, also eine mili-

tärische Intervention, offiziell aus.
141

 Gleichzeitig scheiterten alle Waffenstill-

standsabkommen, die die EG zwischen Juni und November zu vermitteln versuch-

te.
142

 Dies bestätigt die Überlegungen zur Notwendigkeit von Sicherheitsgaran-

tien, damit die Parteien sich kompromissbereit zeigen. Auch die weitere Entwick-

lung bestätigt die Hypothese. Erst ein von den VN vermitteltes Waffenstillstands-

abkommen am 02.01.1992 hatte Erfolg. Entscheidend mag weniger die Vermitt-

lung durch die VN sein als die Tatsache, dass weniger als einen Monat zuvor der 

Sicherheitsrat der VN die Entsendung einer Vorausmission für UNPROFOR be-

schlossen hatte und bereits anderthalb Monate vorher die prinzipielle Bereitschaft, 

eine Friedenstruppe zu entsenden, erkennbar war. Damit bestanden ab Mitte De-

zember starke Sicherheitsgarantien. Der beobachtete Anstieg der Kompromissbe-

reitschaft der Parteien, der Abschluss eines Waffenstillstands, entspricht also der 

Hypothese. Allerdings ist dieser Anstieg trotz starker Sicherheitsgarantien nur 

niedrig. Die Parteien waren noch immer nicht bereit, sich auf ein Friedensab-

kommen einlassen. Vielmehr ist im Januar 1993 und im Mai 1994 sogar ein Bruch 

des Waffenstillstandsabkommens durch die Kroaten zu beobachten. Während die-

ses Ereignis im Mai 1994 angesichts der vorhergehenden Reduzierung der starken 

Sicherheitsgarantien zu mittleren Sicherheitsgarantien die Hypothese eindeutig 

stützt, ist der Bruch des Waffenstillstandes im Januar 1993 nicht durch eine Ver-
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änderung der Stärke der Sicherheitsgarantien zu erklären. Es lässt sich aber erklä-

ren, warum die starken Sicherheitsgarantien nicht zu einem Friedensabkommen 

führen. 

Eine Erklärung bieten hier die Überlegungen der dritten Hypothese bezüglich 

des bias der außenstehenden Partei. Zwei Parteien haben konkrete Sicherheitsga-

rantien gegeben: die EG/EU und die VN. Die Beobachter der EG (später der EU) 

waren neutral. Die EG/EU hatte keine militärische Hilfe gewährt oder wirtschaft-

liche Transfers an die kroatische Regierung geleistet,
143

 es bestanden keine 

sprachlichen oder nationalen Verbindungen und das Waffenembargo war gegen 

alle Konfliktparteien verhängt worden, genau wie die (allerdings erst nach Ende 

der meisten EG-Vermittlungsbemühungen) am 08.11.1991 verhängten wirtschaft-

lichen Sanktionen.
144

 Da die EG/EU neutral war, entspricht es der Hypothese, 

dass die mittleren Sicherheitsgarantien der EG/EU keine Steigerung der Kompro-

missbereitschaft bewirkten und Verhandlungen ohne Ergebnis blieben.  

Auch dass die starken Sicherheitsgarantien der VN nicht zu einem Friedensab-

kommen führten, entspricht der Hypothese. Die VN sind eindeutig eine neutrale 

außenstehende Partei ohne bias zugunsten von Kroaten oder Serben. Sie haben 

weder militärische oder wirtschaftliche Hilfe für eine der beiden Seiten geleistet 

noch aktiv in den Konflikt eingegriffen. Den einzigen Eingriff bildete ein Waffen-

embargo im September 1991, das aber über ganz Jugoslawien verhängt wurde.
 145

  

Es zeigt sich in diesem Konflikt also, dass die Neutralität der außenstehenden 

Partei nicht unbedingt ein Vorteil ist. Damit bestätigt sich in diesem Fall die dritte 

Hypothese. Sicherheitsgarantien neutraler Akteure sind nicht effektiv, da sie we-

nig glaubhaft garantieren, dass eine Partei ein Abkommen auch längerfristig 

durchsetzen wird. 

Die Überprüfung der vierten Hypothese führt ebenfalls zu einer Bestätigung der 

Überlegungen bezüglich der Bedeutung von Sicherheitsgarantien. Kroatien er-

reicht während des Konfliktes einen Wert von eins (1991 bis 1994) beziehungs-
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weise null (1995) im DEMOC Index des Polity IV Projects.
146

 Damit findet sich 

eine weitere Erklärung, warum die serbische Seite einer friedlichen Beilegung 

gegenüber höchst skeptisch war. Sie hätte sich schließlich bereits in den Verhand-

lungen am 03.08.1995 auf die recht kompromisslosen Forderungen der kroati-

schen Seite einlassen können und so die Kosten der militärischen Niederlage ver-

meiden können. Sie konnte sich aber auf kein Abkommen einlassen, da sie sich 

dann in ein undemokratisches System integriert hätte und von dem guten Willen 

der kroatischen Seite, den Vertrag zu erfüllen, abhängig gewesen wäre. Den theo-

retischen Überlegungen entsprechend lehnte die serbische Seite die zügige Ent-

waffnung ihrer Truppen grundsätzlich ab.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass der ripeness-Ansatz in diesem 

Fallbeispiel noch keine befriedigende Erklärung des Konfliktverlaufs bietet. Es 

zeigt sich jedoch deutlich, dass ripeness die Akteure beeinflusst hat. Die Akteure 

änderten ihr Verhalten in solchen Momenten der Reife und versuchten, ihre Kos-

ten zu reduzieren. Die Kompromissbereitschaft der Akteure veränderte sich durch 

die militärische Lage jedoch nicht so stark, dass ein Friedensabkommen möglich 

wurde. Wiederum spielten Sicherheitsgarantien der außenstehenden Parteien eine 

zentrale Rolle. Starke Sicherheitsgarantien hatten zwar bestanden, diese kamen 

aber nicht von einer außenstehenden Partei, die auf Seiten der Regierung steht, so 

dass die beiden Seiten keinen nennenswerten Anstieg ihrer Kompromissbereit-

schaft zeigten. Die Ergebnisse entsprechen damit den Hypothesen zwei und drei. 

Sicherheitsgarantien, die stark genug sind, sind eine notwendige Bedingung, sie 

führen aber nur zu Frieden, wenn sie glaubwürdig sind, also von einer Partei kom-

men, die Beziehungen zu der Regierung hat. Darüber hinaus bot auch das demo-

kratische System Kroatiens keinen großen Anreiz für die serbische Seite, sich auf 

einen endgültigen Friedensvertrag einzulassen, da sie keinerlei interne Sicher-

heitsgarantien hatte. Damit waren in Kroatien zwei Variablen, sowohl die Glaub-

würdigkeit der Sicherheitsgarantien der außenstehenden Partei als auch die inter-

nen Sicherheitsgarantien in einer Weise ausgeprägt, die eine dauerhafte Kompro-

misslösung unerreichbar macht. Entsprechend konnte der gewaltsam ausgetragene 

Konflikt nur durch den militärischen Sieg der Kroaten beendet werden. 
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4.2 Mazedonien 

Der gewaltsame innerstaatliche Konflikt in Mazedonien begann am 22.01.2001, 

überschritt im Mai die Schwelle von 25 Toten
147

 und wurde am 19.08.2001 durch 

ein zwischen den politischen Parteien geschlossenes Friedensabkommen beendet. 

In dem Konflikt, der in der Grenzregion zum Kosovo begann und sich von dort 

bis in das Gebiet Skopjes ausbreitete, kämpfte die Ushtria Çlirimtare Kombetare 

(UCK), eine Guerillaarmee ethnischer Albaner, gegen mazedonische Sicherheits-

kräfte.
148

 Insgesamt starben circa 100 Personen.
149

  

Die Ausprägungen der nicht untersuchten unabhängigen Variablen unterschei-

den sich nicht von den anderen in dieser Arbeit analysierten Konflikten. Es han-

delt sich um einen ethnisch motivierten Konflikt, der von der mazedonischen Sei-

te als Sezessionskrieg wahrgenommen wurde.
150

 Es gibt keine weiteren bewaffne-

ten Konflikte im Land. Auch Bodenschätze gibt es im Konfliktgebiet nicht. Ma-

zedonien befindet sich in der Transformationsphase von einem System sowjeti-

schen Typs zu einer Demokratie. Das BIP pro Kopf zu laufenden Preisen lag im 

Jahr des Konfliktes bei 1704 Dollar, im Jahr davor bei 1782 Dollar.
151

 

Ab Januar 2001 kam es in Mazedonien zu einer Reihe gewaltsamer Übergriffe 

auf Sicherheitskräfte, für die die UCK offiziell die Verantwortung übernahm.
152

 

Das Gewaltniveau stieg in der folgenden Zeit an und im Februar 2001 eroberte die 

UCK mehrere Dörfer, hauptsächlich rund um Tetovo.
153

 Die Regierung lehnte es 

von Beginn der Auseinandersetzungen an ab, mit Terroristen zu verhandeln, und 

erklärte, zuerst diese Bedrohung zu bekämpfen, dann aber bereit für Verhandlun-

gen mit legitimen Vertretern der Albaner im Parlament zu sein.
154

  

Die zwei albanischen Parteien im Parlament gaben an, nicht mit der UCK in 

Verbindung zu stehen. Anfang März gründete sich aber eine neue Partei nationa-

listischer Albaner, die unter anderem zwei Parlamentsabgeordnete einschloss und 

als politischer Arm der UCK betrachtet wurde. Die Partei selbst bestritt Verbin-

dungen zur UCK zu haben,
155

 beteiligte sich aber an den Friedensverhandlungen.  

                                                 
147

 Vgl. Uppsala Conflict Data Project 2007. 
148

 Vgl. Kim 2005, 2. 
149

 Vgl. Uppsala Conflict Data Project 2007. 
150

 Vgl. Schmitt 2005, 288-289 und Büchsenschütz 2001, 8. 
151

 Vgl. IMF 2007. 
152

 Vgl. Daftary 2001, 294. 
153

 Vgl. Kim 2001, 5 und Schmitt 2005, 294. 
154

 Vgl. Kim 2001, 6. 
155

 Vgl. Crisis Group 2001, 196 und Kim 2001, 6. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      41 

 

  

Ende März 2001 reagierte die Regierung mit einer Offensive, um das von der 

UCK kontrollierte Gebiet rund um Tetovo zurückzuerobern.
156

 Dabei stießen die 

Streitkräfte auf wenig Widerstand und es gelang ihnen, einen Teil der Dörfer wie-

der unter ihre Kontrolle zu bringen, worauf die Kämpfe für eine Weile ausgesetzt 

wurden.
157

  

Ende April 2001 überfiel die UCK einen Konvoi der Sicherheitskräfte bei Teto-

vo und tötete acht Militärangehörige, wenige Tage später tötete sie zwei weitere 

Sicherheitskräfte nahe Skopje.
158

 Die Regierung reagierte wiederum mit einer 

Gegenoffensive und Hubschrauberangriffen. Während es noch sporadisch zu Aus-

einandersetzungen kam, erklärte die Regierung Mitte Mai ihren Sieg, obwohl die 

Rebellen noch einige Dörfer unter ihrer Kontrolle hatten.
 
Diese versuchte die Re-

gierung Ende Mai durch eine neue Offensive ebenfalls unter ihre Kontrolle zu 

bringen. Allerdings scheiterte dieser Versuch und die UCK konnte sich bis in die 

Nähe von Skopje und Tetovo vorarbeiten. Anfang Juni wurden erneut Angehörige 

der Streitkräfte in Tetovo getötet und der UCK gelang es, einen Ort am Stadtrand 

von Skopje zu erobern. Einen Tag später, am 11.06.2001, erklärten beide Seiten 

den ersten Waffenstillstand, der wenig später bis zum 27.06.2001 ausgedehnt 

wurde, aber nur bis zum 22.06.2001 Bestand hatte, als die Regierung das Gebiet 

um diesen Ort bombardierte.
159

  

Dieses Waffenstillstandsabkommen steht nicht in Einklang mit den Vorhersagen 

des ripeness-Ansatzes. Da die Rebellen offensichtlich sehr erfolgreich weiter 

Land eroberten, liegt kein mutually hurting stalemate vor, trotzdem schließen sie 

ein Waffenstillstandsabkommen und halten es auch ein, während die Regierung, 

die sich in militärischer Bedrängnis befindet, dieses bricht.  

Am 01.07.2001 eroberten die Rebellen der UCK weitere vier Dörfer rund um 

Tetovo, worauf es der NATO und der EU unabhängig voneinander gelang, unbe-

fristete Waffenstillstandsabkommen zu vermitteln. Allerdings nutzten beide Sei-

ten dieses Abkommen im Wesentlichen, um sich neu zu organisieren, und es kam 

zu einer Reihe von Brüchen des Abkommens,
160

 so dass die Ausprägung der ab-

hängigen Variable weiterhin Verhandlungen ohne Ergebnis ist. Damit steht dieses 
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Abkommen nicht im Widerspruch zu den Vorhersagen des ripeness-Ansatzes. 

Entsprechend der vom ripeness-Ansatz gestützten Erwartungen brachen in diesem 

Fall Mitte Juli 2001 die Rebellen endgültig das Abkommen und eroberten weite-

res Gebiet rund um Tetovo. Am 25. Juli allerdings erklärten sich die Rebellen der 

UCK in Verhandlungen mit der NATO bereit, das Waffenstillstandabkommen 

wieder zu respektieren und sich teilweise zurückzuziehen.
161

  

Die Parteien einigten sich Anfang August 2001 auf ein Abkommen. Trotzdem 

wurden bei Zwischenfällen in den nächsten Tagen 17 mazedonische Soldaten und 

fünf Rebellen getötet.
162

 Am 12.08.2001 erklärte die mazedonische Seite einen 

einseitigen Waffenstillstand und einen Tag später wurde, wie geplant, das Frie-

densabkommen durch die politischen Vertreter der Mazedonier und Albaner un-

terzeichnet.
163

 Die UCK erklärte am 19.08.2001, dass sie dieses Abkommen res-

pektieren und ihre Waffen an die NATO übergeben werde.
164

 Im gesamten Kon-

fliktverlauf hat es also kein mutually hurting stalemate gegeben. Zwar waren die 

Rebellen von (wahrscheinlich eher geringfügigen) Kosten betroffen, da die ameri-

kanische Regierung anordnete, das Eigentum der UCK und ihrer bekannten Mit-

glieder zu blockieren und keine Zahlungen an sie zu leisten.
165

 Die UCK konnte 

aber kontinuierlich ihre Position verbessern und mehr Gebiet erobern, während 

sogar die Gegenoffensiven des mazedonischen Militärs scheiterten und mit Ge-

bietsgewinnen der Rebellen endeten. Auch die Zahl der Opfer spricht nicht dafür, 

dass eine der Seiten hohe Kosten hatte. Offensichtlich zeigt also der Fall Mazedo-

niens, dass ein mutually hurting stalemate keine notwendige Bedingung für ein 

Friedensabkommen ist.  

Eine Erklärung bietet hier der Blick auf die internationale Präsenz. Diese war in 

dem gesamten Konflikt extrem hoch, da durch die Mission der NATO im Kosovo 

bereits vor Ausbruch des Konfliktes eine große Zahl militärischen Personals im 

Land und in der Region war. Zudem kamen frühzeitig klare Zusagen zur Entsen-

dung von Friedenstruppen. Am 29.07.2001, also ungefähr einen Monat vor dem 

Friedensabkommen, einigten sich die Mitglieder der NATO auf einen Plan, der 

die Entsendung von 3.000 Soldaten vorsah, sobald ein Friedensabkommen unter-

                                                 
161

 Vgl. Süddeutsche Zeitung, 26.07.2001, S.1. 
162

 Vgl. Daftary 2001, 301. 
163

 Vgl. Süddeutsche Zeitung, 14.08.2001, S.1. 
164

 Vgl. Kim 2001, 8. 
165

 Vgl. Kim 2001, 18. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      43 

 

  

zeichnet würde.
166

 Damit bestanden starke Sicherheitsgarantien. Nach der Unter-

zeichnung des Abkommens von Ohrid am 13.08.2001 beschloss die NATO die 

Entsendung einer vierhundert Mann starken Vorhut.
 167

 Am Tag darauf erklärten 

die Rebellen in Mazedonien, dass sie bereit seien, das Friedensabkommen, das 

von den albanischen Politikern unterzeichnet worden war, zu akzeptieren.
168

 Am 

21.08.2001 schließlich entschied die NATO 4.500 Soldaten einzusetzen, um die 

Waffen der Rebellen einzusammeln.
169

 Zu jedem Zeitpunkt, in dem die Konflikt-

parteien einen weiteren Schritt aufeinander zu machten, hatten sie also konkretere 

Sicherheitsgarantien als zuvor.  

Diese Beobachtungen entsprechen der zweiten Hypothese: je stärker die Sicher-

heitsgarantien, desto größer die Kompromissbereitschaft der Rebellen. Zusätzlich 

spricht für die theoretischen Überlegungen die Art der Umsetzung: Sowohl die 

Ablieferung der Waffen als auch die politische Umsetzung des Abkommens durch 

den mazedonischen Staat erfolgten sequentiell.
170

  

An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Mission 

der NATO von Anfang an zeitlich auf einen Monat begrenzt war. Sie wurde je-

doch am 26.09.2001 durch eine zweite Mission mit einem geänderten Mandat 

ersetzt. Diese zweite Mission der NATO war wiederum auf drei Monate be-

schränkt, allerdings mit der Möglichkeit der Verlängerung. Mit der neuen Mission 

wurde auch die Strategie geändert. Die Truppe bestand nur noch aus 1.000 Mann 

und hatte das Mandat, die Beobachter der OSZE-Mission, die neue Form der Si-

cherheitsgarantie, zu schützen.
171

 Damit bestanden von Ende September an offi-

ziell nur noch mittlere Sicherheitsgarantien für die beiden Seiten, trotzdem setzten 

die Parteien das Abkommen weiter um.  

Für den erfolgreichen Frieden könnte es eine Rolle gespielt haben, dass die   

NATO einen klaren bias hatte, der ihr langfristiges Engagement glaubwürdig 

machte. Zwar kam es zu Demonstrationen gegen die NATO von Seiten ethnischer 

Mazedonier und der Vorwurf eines pro-albanischen bias wurde Anlass für Aus-

schreitungen gegen westliche Vertretungen,
172

 die Auswertung der Indikatoren 
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Wirtschafts- und Militärhilfe spricht aber eindeutig für einen bias der beteiligten 

außenstehenden Parteien, NATO, USA und EU, zugunsten der offiziellen Regie-

rung. Bereits zu Beginn des Konflikts entsandte die NATO Militärberater, die die 

mazedonische Regierung in ihrem Kampf gegen die Rebellen unterstützten. Au-

ßerdem intensivierten die Kräfte der NATO, die sich im Rahmen der KFOR-Mis-

sion im Kosovo aufhielten, ihre Patrouillen an der Grenze zu Mazedonien und 

nahmen von Juni 2001 an rund 800 mutmaßliche Rebellen fest.
173

  

Die USA unterstützten Mazedonien in dieser Zeit mit 38 Millionen Dollar und 

weiteren 17 Millionen Dollar in Form militärischer Unterstützung. Dazu kamen 

Mittel von der EU, die Mazedonien im Jahre 2001 mit rund 36 Millionen Dollar 

unterstützte und im April 2001 zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Grenzkon-

trollen bereitstellte.
174

  

Neben der Unterstützung für die mazedonische Regierung verhängte die Regie-

rung der USA auch Sanktionenen gegen die UCK.
175

 Bereits im März hatte der 

Sprecher des US-Außenamts die Gewalttaten der „Extremisten“ verurteilt und von 

„kriminellen Aktionen“ gesprochen.
176

 Selbst das Mandat der NATO-Truppen 

richtete sich nur gegen die Rebellen, die, wenn auch ausschließlich ohne Zwang, 

von ihr entwaffnet werden sollten. Damit hat diese Variable für NATO, EU und 

USA eindeutig die Ausprägung nicht neutral zugunsten der Regierung. Lediglich 

im Falle der in der späten Phase der Implementierung des Abkommens ins Spiel 

gekommenen OSZE hat die Variable die Ausprägung neutral. Diese Beobachtun-

gen sprechen für die Hypothese drei, dass der bias der außenstehenden Partei zu-

gunsten der Regierung auf die Kompromissbereitschaft der Parteien positive 

Auswirkungen hat.  

Bleibt die Überprüfung der vierten Hypothese. Auch hier zeigt sich eine Bestä-

tigung der Überlegungen. Mazedonien erreichte im Jahr des Konfliktes (und in 

den Jahren davor) einen Wert von sechs im DEMOC Index des Polity IV Pro-

jects.
177

 Dies bedeutet, dass der demokratische Wettbewerb eingeschränkt war. Da 

der Konflikt beendet wurde und Sicherheitsgarantien einer außenstehenden Partei 

existieren, ist auch der Wert für das Folgejahr wichtig. Hier zeigt sich, dass Ma-
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zedonien nach der Beendigung des Konfliktes eine massive Steigerung um drei 

Punkte auf den Wert neun verzeichnete. Dies spricht dafür, dass die Rebellen sich 

für ihre Entwaffnung neben den externen Sicherheitsgarantien, deren Stärke rela-

tiv schnell und von vornherein absehbar von stark auf mittel sank, auch interne 

Sicherheitsgarantien über die Steigerung des demokratischen Wettbewerbs geben 

ließen. Diese Beobachtung entspricht den Vorhersagen, die sich aus der vierten 

Hypothese ergeben: die Kompromissbereitschaft der Akteure ist umso größer, je 

demokratischer ein Staat ist.  

Die Schlussfolgerung aus der Untersuchung dieses Fallbeispiels lautet daher, 

dass die erste Hypothese, die sich aus Zartmans ripeness-Ansatz ergibt, im Falle 

Mazedoniens widerlegt wird. Ein mutually hurting stalemate ist keine notwendige 

Bedingung für den Abschluss eines Friedensabkommens. Ansonsten stimmen die 

Beobachtungen in diesem Konflikt mit den restlichen Hypothesen überein. Die 

Parteien haben das gegenseitige Misstrauen und den offenen Hass
178

 überwunden 

und sich auf ein Friedensabkommen eingelassen, nachdem starke Sicherheitsga-

rantien durch eine Partei bestanden, die eindeutig parteilich zugunsten der Regie-

rung war. Darüber hinaus lässt sich eine Verbesserung der Werte für Demokratie 

beobachten. Die Parteien, in diesem Fall hauptsächlich die Rebellen, haben sich 

damit auch interne Sicherheitsgarantien geschaffen. 

Relativierend muss man jedoch anmerken, dass Mazedonien ein, verglichen mit 

Aserbaidschan und der Republik Moldau, erhöhtes BIP pro Kopf aufweist. Der 

Argumentation von Brandt et al. folgend, wäre also der Druck der Bevölkerung 

auf die Regierung, den Konflikt zu beenden, um diesen Wohlstand nicht zu ge-

fährden, höher.
179

 Allerdings spricht hier die Realität eine andere Sprache. Die 

Demonstrationen ethnischer Mazedonier gegen die NATO und andere westliche 

Vertretungen sprechen wohl eher dafür, dass die Bevölkerung ein Abkommen mit 

der albanischen Seite ablehnte. Darüber hinaus wurde das Abkommen auch auf 

politischer Ebene von einigen mazedonischen Parteien abgelehnt. Zudem ist das 

BIP niedriger als in Kroatien, wo es nicht zu einer Konfliktbeilegung kam. Dieser 

Faktor scheint also nicht ursächlich für das schnelle Friedensabkommen zu sein. 
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4.3 Republik Moldau 

Der gewaltsame innerstaatliche Konflikt in der Republik Moldau eskalierte am 

13.12.1991. In dem Konflikt, der im März 1992 die Schwelle von 25 Toten über-

schritt,
180

 strebte die transnistrische Seite die Unabhängigkeit von der Republik 

Moldau und zeitweilig die Zugehörigkeit zur UdSSR bzw. später zu Russland an. 

Unterstützt wurde sie durch Truppen und Waffenlieferungen von der in der Repu-

blik Moldau stationierten XIV. russischen Armee.
181

 Die gewaltsamen Auseinan-

dersetzungen endeten durch ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Repu-

blik Moldau und Russland am 21.07.1992, an dem die transnistrische Seite nicht 

beteiligt war. Insgesamt starben bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen circa 

700 Personen.
182

  

Die Ausprägungen der nicht untersuchten unabhängigen Variablen unterschei-

den sich nicht von den anderen in dieser Arbeit analysierten Fällen. Es handelt 

sich um einen ethnisch motivierten Sezessionskonflikt. Es gibt keine weiteren 

bewaffneten Konflikte im Land und keine Bodenschätze im Konfliktgebiet. Die 

Republik Moldau befindet sich in der Transformationsphase von einem System 

sowjetischen Typs zur Demokratie. Das BIP pro Kopf zu laufenden Preisen lag im 

ersten Jahr des Konfliktes bei 196 Dollar, im Jahr 2004 bei 720 Dollar.
183

 

Der Konflikt zwischen den beiden Seiten begann mit dem Ende der Sowjetunion 

und dem zunehmenden Selbstbewusstsein der rumänischsprachigen Moldauer. 

Am 27.08.1991 erklärte sich die Republik Moldau für unabhängig von der Sow-

jetunion. Die darauf folgende Erklärung der transnistrischen Seite, in der Sowjet-

union zu verbleiben, wurde nicht akzeptiert.
 
In der Folgezeit besetzten transnistri-

sche Milizen graduell staatliche Gebäude und Büros von Medien auf der linken 

Seite des Nistru, ohne auf Widerstand der moldauischen Regierung zu stoßen.
184

 

Erst im Dezember 1991 kam es zu einem ersten Gefecht. Es folgte eine Ruhepha-

se, bevor es im März 1992 wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam, als 

die transnistrische Seite versuchte, die restlichen noch zur Republik Moldau loya-

len Polizeistationen zu besetzen.
185

 Daraufhin beschlossen Russland, Rumänien, 

die Ukraine und die Republik Moldau eine Kommission zur Überwachung eines 
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möglichen Waffenstillstandes einzurichten. Diese sollte aus fünf Beobachtern 

bestehen, nahm aber nie konkret Gestalt an.
186

  

Nach intensiven Kämpfen in Mai und Juni kam es vom 19. bis zum 21.06.1992 

zu einer entscheidenden Schlacht, bei der die transnistrische Seite mit Unterstüt-

zung der russischen XIV. Armee die Stadt Tighina auf der rechten Seite des 

Nistru eroberte.
 
Einen Monat später einigten sich die Republik Moldau und Russ-

land auf den bis heute bestehenden Waffenstillstand.
187

  

Bereits Ende Juni hatte die Republik Moldau begonnen, Staaten zu suchen, die 

eine Friedenstruppe bereitstellen würden. Dieser Versuch misslang, da nach ersten 

Zusagen von GUS-Mitgliedern, sowie Rumänien und Bulgarien einige Staaten 

ihre Zustimmung widerriefen.
188

 Daraufhin wandte sich die Regierung an die 

KSZE und an die VN, erhielt aber auch hier Absagen, da keine Waffenruhe be-

stand. Erst im nächsten Schritt wandte sich das Land an die russische Regierung 

und einigte sich mit dieser auf einen Waffenstillstand, die Einrichtung einer 

Überwachungskommission aus je zehn russischen, moldauischen und transnistri-

schen Vertretern und die Aufstellung einer 6.000 Mann starken Friedenstruppe 

(zur Hälfte russische Einheiten und je ein Viertel moldauische und transnistrische 

Einheiten).
189

 In der Folge kam es nur noch zu einer Reihe kleiner Zwischenfälle 

ohne Todesopfer. 

Diese Entwicklung ist mit dem ripeness-Ansatz Zartmans konsistent, da ein mu-

tually hurting stalemate bestand. Die folgende Entwicklung zeigt  aber, dass die 

militärische Lage alleine keine Veränderungen in der Kompromissbereitschaft der 

Akteure bewirkte. Es kam erst im Frühjahr 1993 zu direkten Verhandlungen zwi-

schen den beiden Seiten. Diese blieben ergebnislos. Dies bestätigt, dass ein mutu-

ally hurting stalemate nicht notwendigerweise das Konfliktende bringt. Es kann 

auch lediglich zu einer Kostenreduzierungsstrategie führen, in diesem Fall einem 

Waffenstillstand.  

Seit 1993 besteht kein mutually hurting stalemate mehr, da es keine Toten mehr 

gibt und die Republik Moldau nicht mehr mit einem aus dem Konflikt resultieren-

den Embargo belegt ist. Dies führte aber nicht zu einem Absinken der Kompro-

missbereitschaft. Vielmehr kam es in den Jahren 1993 bis 2002 zu einer Reihe 
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von zumeist nicht eingehaltenen Verträgen und grundlegenden Übereinkünften 

zwischen der Regierung und den Rebellen.
190

 Dass immerhin ein Teil eingehalten 

wurde, steht jedoch im Widerspruch zu der Hypothese, dass die Parteien nur bei 

einem mutually hurting stalemate zu Kompromissen bereit sind.  

In diesen Teilabkommen wurde eine Lösung bezüglich eines Teils der umstrit-

tenen Sachfragen gefunden, jedoch keinerlei Schritte vereinbart, um in absehbarer 

Zeit das Gewaltmonopol wiederherzustellen und die Loyalität der Bevölkerung zu 

den zwei verschiedenen Regierungen innerhalb des Landes zu beenden. Eine Er-

klärung für diese Kompromissbereitschaft könnten die Sicherheitsgarantien sein. 

Es gab starke Sicherheitsgarantien in Form der russischen Einheiten der trinatio-

nalen Friedenstruppe und mittlere Sicherheitsgarantien durch die KSZE/OSZE, 

die im Mai 1993 eine Mission in Chisinau eröffnete.
191

 Ihr wiederholt verlängertes 

Mandat besteht zwar hauptsächlich darin, zwischen den Parteien zu vermitteln 

und in der Frage von Minderheitenrechten zu beraten, schließt aber auch das 

Sammeln von Information über die Umsetzung von Abkommen ein.
192

 Dazu ka-

men ab 1998 weitere mittlere Sicherheitsgarantien, in Form von Militärbeobach-

tern aus der Ukraine. Diese wurde darüber hinaus von beiden Seiten eingeladen, 

Truppen für die Friedensmission zu stellen.
193

 Trotz dieser Sicherheitsgarantien 

fanden die Parteien aber keinen endgültigen Kompromiss.  

Die Stärke der Sicherheitsgarantien änderte sich in der Folgezeit nicht mehr. 

(Dass die Größe der russischen Friedenstruppe reduziert wurde,
194

 hat keinen Ein-

fluss, da die Variable über das Mandat der Truppe operationalisiert wird.) Seit 

2002 brachte sich zwar die EU vermehrt in den Prozess ein,
195

 dabei bot sie aber 

in einer vagen Formulierung in einer Mitteilung der Kommission an den Europäi-

schen Rat und das Europäische Parlament bezüglich der Beziehungen der EU zum 

„Wider Europe“ im Jahre 2003 nur schwache Sicherheitsgarantien.
196

  

Darüber hinaus schreibt Löwenhardt, dass 2003 ein internes Papier des holländi-

schen OSZE-Vorsitz unter den OSZE-Staaten zirkuliert sei, in dem die Ablösung 

der trinationalen Friedenstruppe aus Russen, Moldauern und Transnistriern durch 
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eine von der EU gestellte OSZE-Truppe erwogen wurde.
 197

 Tatsächlich regte die 

OSZE im Juli 2003 an, dass die EU 1.000 Soldaten für eine Friedenstruppe ent-

senden solle.
198

 Über eine Diskussion auf Arbeitsebene und die Überlegung, even-

tuell 600 Mann einer EU-Friedenstruppe zu entsenden,
199

 kam dieser Plan jedoch 

nicht hinaus. Der Plan einer EU-Beteiligung habe frühzeitig eine negative Reakti-

on der russischen Seite zur Folge gehabt.
200

  

Dass Sicherheitsgarantien ein relevanter Faktor sind, zeigt der Verhandlungsver-

lauf. Im Juli 2002 wurde der bis dahin detaillierteste Lösungsvorschlag von Russ-

land, der Ukraine und der OSZE unterbreitet. In diesem Vorschlag wurden im 

achten Kapitel auch Sicherheitsgarantien thematisiert. Unter anderem sollten die 

drei Vermittler die Rolle der Garanten des Abkommens übernehmen und eine 

Friedenstruppe, nämlich die bereits im Land befindliche russische Mission, sollte 

die Umsetzung unter Leitung der OSZE garantieren. Allerdings waren die Be-

stimmungen des Abkommens unklar. So wurde zum Beispiel nicht geregelt, in 

welcher Form, alleine oder nur unter der Bedingung eines Konsenses, die Garan-

ten handeln sollten.
201

 Die Ausprägung der Variable Stärke der Sicherheitsgaran-

tien hätte sich durch dieses Abkommen also nicht geändert. Die moldauische Füh-

rung lehnte es der Hypothese entsprechend ab und kritisierte vor allem, dass Ru-

mänien nicht als Garant des Abkommens vorgesehen sei.
202

  

Im November 2003 wurde von der russischen Seite ohne Konsultation mit den 

anderen Garanten und der EU der Kozak-Plan in die Verhandlungen eingebracht, 

der detaillierte Vereinbarungen zu der zukünftigen Verfassung und eine Demobi-

lisierung der Streitkräfte beider Seiten vorsah, aber keine spezifischen oder neuen 

Sicherheitsgarantien für die beteiligten Parteien enthielt.
203

 Dieser Plan wurde von 

der transnistrischen Seite angenommen, unter der Bedingung, dass es militärische 

Sicherheitsgarantien durch eine garantierte Präsenz russischer Truppen für die 

nächsten 30 Jahre gäbe,
204

 woraufhin sich die russische Seite zu einer Präsenz von 

20 Jahren bereit erklärte.
 
Die moldauische Seite weigerte sich, das Abkommen zu 
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unterzeichnen, da es keine Unterstützung der europäischen Organisationen, insbe-

sondere der OSZE, habe.
205

  

Im Jahre 2004 trat die moldauische Regierung sowohl mit der Forderung nach 

einer internationalen Beobachtermission zur Überwachung des transnistrischen 

Teils der Grenze zwischen der Republik Moldau und der Ukraine, als auch mit der 

Forderung nach einer Ablösung der trinationalen Friedensmission durch eine in-

ternationale Blauhelmmission an die Öffentlichkeit.
206

 Auf diesen Vorschlag folg-

te bei den potentiellen Akteuren USA, EU und Rumänien keine Reaktion.
207

 

Das geschilderte Verhalten der Konfliktparteien stützt also die zweite Hypothe-

se, dass die Kompromissbereitschaft mit einer zunehmenden Stärke der Sicher-

heitsgarantien steigt. Beide Parteien machten immer wieder den Versuch, Garan-

tien für ihre Sicherheit zu bekommen, und knüpften Konzessionen an Garantien. 

So forderte die transnistrische Seite bereits Ende 1991 den Einsatz sowjetischer 

Truppen, um die Parteien zu trennen und zu schützen, und sie akzeptierte den Ko-

zak-Plan unter der Bedingung einer garantierten dreißigjährigen Präsenz der russi-

schen Truppen. Auch die wiederholten Forderungen nach Sicherheitsgarantien 

durch den moldauischen Präsidenten Voronin entsprechen der Hypothese. Zudem 

hat die Republik Moldau immer wieder den Abzug der verbliebenen 1.200 Mann 

der XIV. russischen Armee gefordert,
 208

 die in die Kämpfe 1992 auf transnistri-

scher Seite verwickelt war. Dies ist ein massiver Streitpunkt zwischen den beiden 

Parteien, die, um ihre Sicherheit besorgt, die Lösung in den zwei Extremen su-

chen: Transnistrier betrachten die Truppen als Schutz und fordern eine dauerhafte 

Präsenz,
209

 die Moldauer hingegen haben die Stationierung ausländischer Truppen 

auf dem Territorium der Republik in der Verfassung verboten
210

 und fordern einen 

sofortigen bedingungslosen Abzug.
211

  

Auch ein anderer elementarer Streitpunkt zwischen den Parteien, der in den 

Verhandlungen im Jahre 1998 besonders deutlich wird, bestätigt die Bedeutung 

                                                 
205

 Vgl. Emerson 2003, 3-4. 
206

 Vgl. ADEPT: AsociaŃia pentru DemocraŃia Participativă 29.09.2004.  
207

 Vgl. Gabanyi 2004, 26. 
208

 Diese ist seit 1995 unter der Bezeichnung Operativnaya gruppa rossiyskikh voysk in der Repub-

lik Moldau stationiert. Aus dieser Einheit werden seit 1996 entgegen dem Waffenstillstandsab-

kommen von 1992 die Friedenstruppen gestellt, so dass ein Zusammenhang zwischen der Frage 

von Friedenstruppen und Truppenrückzug besteht. [Vgl. Crisis Group 2003, 20.] 
209

 Vgl. Crisis Group 2003, 20.  
210

 Vgl. Roper 2002, 111. 
211

 Vgl. OSCE 2004, 72-73. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      51 

 

  

von Sicherheitsfragen und das Misstrauen der anderen Seite gegenüber: die mol-

dauische Seite besteht auf einer gemeinsamen Armee, die transnistrische Seite - 

im Widerspruch zu der vereinbarten gemeinsamen Politik im Verteidigungsbe-

reich - auf separaten Streitkräften und eigenen transnistrischen Regelungen bezüg-

lich der Stationierung von Waffen und Munition auf ihrem Gebiet.
212

 

Wie schon erwähnt bestanden allerdings seit Juli 1992 starke Sicherheitsgaran-

tien durch die trinationale Friedenstruppe, die auch russische Truppen enthielt, 

und seit März 1993 mittlere Sicherheitsgarantien durch die KSZE/OSZE-Mission, 

die (bei einer günstigen Interpretation des Verhandlungsvorschlags von Kiew) 

2002 zu starken Sicherheitsgarantien anwuchsen. Dazu kamen ab 1995 mittlere 

Sicherheitsgarantien der Ukraine und im September 2003 auch schwache Sicher-

heitsgarantien durch die EU. Trotzdem stieg die Kompromissbereitschaft der Ak-

teure nicht so stark an, dass ein Friedensabkommen geschlossen werden konnte. 

Damit bestätigt sich im Ergebnis die zweite Hypothese vorerst nicht, dass starke 

Sicherheitsgarantien zu einer höheren Kompromissbereitschaft führen, obwohl 

das Verhalten der Konfliktparteien ansonsten den Erwartungen, die sich aus der 

Hypothese ergeben, entspricht. Die Analyse der dritten Variable Unparteilichkeit 

der außenstehenden Partei erklärt dieses widersprüchliche Ergebnis. 

Sind die Garanten des Abkommens unparteilich? Russland hat einen klaren bias 

zugunsten der Rebellen. Sowohl die Bereitstellung von Waffen im bewaffneten 

Konflikt, als auch die wirtschaftlichen Beziehungen sprechen für diese These. Im 

Konflikt intervenierte die russische Armee 1992 direkt auf der Seite der Rebellen. 

Sie lieferte Waffen an die paramilitärischen Gruppen der transnistrischen Seite, 

ein ganzes Bataillon wurde an die Rebellen übergeben und die Streitkräfte der 

Transnistrier wurden von Russland trainiert.
213

 Russland sichert außerdem die 

Lebensfähigkeit des transnistrischen Staates über die Energieversorgung auf Kre-

dit (mit späterem Schuldenerlass).
214

  

Die Ukraine ist ebenfalls mit der transnistrischen Seite über eine gemeinsame 

Sprache verbunden, da die transnistrische Seite eine Allianz der Russisch- und 

Ukrainischsprachigen ist. Somit hat auch die Ukraine einen bias zugunsten Trans-

nistriens. 
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Die EU hat wie Russland einen klaren bias, allerdings zugunsten der Republik 

Moldau. Sie gewährte seit 1991 jedes Jahr außer 1993 finanzielle Unterstützung in 

Höhe von 321 Millionen Euro für das Land.
215

 Wirtschaftsembargos gegen die 

transnistrische Seite hat sie, anders als die USA, keine verhängt,
216

 jedoch besteht 

seit 2003 ein Visabann gegen 17 Mitglieder der transnistrische Führung wegen 

der „anhaltende[n] Obstruktionspolitik“ und ihrer „Weigerung, den Status quo zu 

ändern.“
217

 

Ebenfalls einen klaren bias zugunsten der Regierung hat Rumänien. Das Land 

versorgte die moldauische Seite im Konflikt mit Transnistrien zum einen mit Waf-

fen,
218

 zum anderen sind die beiden Akteure über eine gemeinsame Sprache und 

Nationalität miteinander verbunden. 

Die KSZE/OSZE hingegen ist neutral. Sie hat ein Büro in beiden „Hauptstäd-

ten“ und hat keine Seite militärisch oder wirtschaftlich unterstützt.  

Damit ist der Verhandlungsverlauf eine Bestätigung der dritten Hypothese, die 

besagt, dass nur glaubwürdige Sicherheitsgarantien von einer außenstehenden 

Partei die Kompromissbereitschaft der Akteure steigern, also solche, die von einer 

außenstehenden Partei mit engeren Verbindungen zu der Regierung kommen. Die 

starken Sicherheitsgarantien kamen aber von der russischen, also der rebellen-

freundlichen Seite, so dass keine gesteigerte Kompromissbereitschaft zu erwarten 

war. Von der neutralen Partei, der KSZE/OSZE, kamen immerhin mittlere Sicher-

heitsgarantien für die Parteien. Der Verlauf der Verhandlungen bestätigt auch hier 

die Hypothese, da diese mittleren Sicherheitsgarantien der neutralen Partei eben-

falls keinen Effekt hatten.  

Zusätzlich bestätigt das Verhalten der Regierung der Republik Moldau die 

Hypothese. Sie bemühte sich während des gesamten untersuchten Zeitraums von 

1991 bis 2004 aktiv um Sicherheitsgarantien von einer Partei, die einen bias zu 

ihren Gunsten hat. So versuchte sie als erstes, eine Friedensmission der GUS-

Staaten ins das Land zu bringen, an der auch Rumänien (dem damals wahrschein-

lich einzigen Land mit einem bias zugunsten der Regierung) und Bulgarien betei-

ligt sein sollten. Der nächste Schritt war der Versuch, die Entsendung einer Frie-

denstruppe der KSZE zu erreichen. Erst als auch diese Bemühungen nicht von 
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Erfolg gekrönt waren, wendete sich die Regierung der Republik Moldau an die 

russische Regierung.
219

 Die Entsendung dieser Friedenstruppe führte aber nicht zu 

einem Friedensabkommen, sondern nur zu einem beständigen Abkommen über 

einen Waffenstillstand.  

Das 2002 in Kiew vorgeschlagene Abkommen scheiterte an der Republik Mol-

dau. Dies ist gleichfalls konsistent mit der Hypothese. Die Sicherheitsgarantien 

kamen nicht von einer regierungsfreundlichen außenstehenden Partei, sondern 

bestenfalls einer neutralen, der OSZE, wenn man annimmt, dass die russischen 

Friedenstruppen tatsächlich der OSZE unterstellt worden wären, oder immer noch 

von russischer Seite. 2003 zögerte die moldauische Seite, den von Russland ins 

Spiel gebrachten Kozak-Plan zu akzeptieren. Auch dies entspricht der Hypothese. 

Kurz zuvor hatte die OSZE die Auswechslung der trinationalen Friedenstruppen 

durch eine von der EU gestellte Friedensmission angedacht. Schließlich forderte 

Voronin 2004 anstelle der trinationalen Friedenstruppe eine Friedenstruppe mit 

Soldaten aus Staaten, die einen bias zugunsten der Republik Moldau haben (EU, 

USA, Rumänien). Dies stützt die dritte Hypothese, dass Sicherheitsgarantien von 

einer Partei mit bias zugunsten der Regierung kommen müssen, und das wider-

sprüchliche Ergebnis bei der Untersuchung der zweiten Hypothese lässt sich er-

klären.  

Die vierte Hypothese wird durch das Fehlen eines Friedensabkommens ebenfalls 

gestützt. Es lässt sich beobachten, dass die Republik Moldau in den Jahren 2001 

bis 2004 einen Wert von acht bei dem untersuchten Indikator DEMOC erreich-

te.
220

 Damit ist der Wert zwei Punkte besser als in Mazedonien beim Ausbruch 

des Konfliktes, aber einen Punkt schlechter als in Mazedonien im Jahr nach der 

Konfliktbeilegung. Im Jahr des Ausbruchs des bewaffneten Konflikts lag der Wert 

hingegen nur bei fünf, also einen Punkt unter dem Wert für Mazedonien bei Aus-

bruch des Konfliktes. Diese Werte für das Niveau der Demokratisierung und das 

Verhalten der Akteure, die Teilabkommen schließen, entsprechen also der Hypo-

these, dass der Grad der Demokratisierung die Kompromissbereitschaft der Ak-

teure beeinflusst.  
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Die Führung Transnistriens hat wiederholt mit dem Gedanken gespielt, Trans-

nistrien an einen anderen Staat, Russland oder die Ukraine, anzuschließen.
221

 Die-

se Tatsache entzieht einer anderen Begründung für die Beständigkeit eingefrore-

ner Konflikte die Plausibilität: Die Position des Präsidenten eines Landes sei bes-

ser als die eines Gouverneur eines Landesteils. Ein Friedensschluss würde für die 

transnistrische Führung aber genau diesen Statusverlust mit sich bringen.
222

 Wenn 

die transnistrische Führung ernsthaft die Möglichkeit erwägt, sich einem anderen 

Staat anzuschließen, kann das Fortbestehen des Konfliktes nicht mit dem Unwil-

len der politisch Verantwortlichen begründet werden, ihren Status zu verlieren.  

Darüber hinaus wird gerne das Argument des „schwarzen Lochs“ verwendet.
223

 

Die Einnahmen aus Waffenschmuggel, Menschenhandel und anderen illegalen 

Aktivitäten über die moldauisch-ukrainische Grenze seien es, die die Konfliktsitu-

ation für die transnistrischen Eliten so angenehm und eine Lösung so unerwünscht 

machten. Es gehe in dem Konflikt also lediglich um Profitinteressen.
224

 Daher 

würde das transnistrischen Regime nicht lange fortbestehen, wenn diese Einnah-

men entzogen würden.
225

 Bereits im November 2005 wurden die Grenzkontrollen 

an der moldauisch-ukrainischen Grenze durch die EUBAM-Mission der EU ver-

bessert, spektakuläre Schmuggelfälle wurden nicht entdeckt. Vielmehr scheinen 

die illegalen Aktivitäten ein weit geringeres Ausmaß zu haben, als bisher ange-

nommen, der Konflikt besteht aber weiter fort.
226

  

Die Variable militärische Lage bietet, wie oben gezeigt, alleine keine befriedi-

gende Erklärung dieses eingefrorenen Konflikts. Es gab einen Moment der Reife, 

dieser wurde indessen nur genutzt, um die Kosten zu reduzieren. Die Kompro-

missbereitschaft der Akteure veränderte sich durch die militärische Lage nicht so 

stark, dass ein Friedensabkommen möglich wurde. Vielmehr spielen Sicherheits-

garantien der außenstehenden Parteien seit Beginn des Konfliktes eine zentrale 

Rolle. Seit 1992 bestehen starke Sicherheitsgarantien und diese haben möglicher-

weise verhindert, dass der Konflikt nach Ende des mutually hurting stalemates 

wieder aufflammte. Sie kommen aber nicht von einer außenstehenden Partei, die 
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auf Seiten der Regierung steht, so dass es nicht zu einem Friedenschluss kam und 

sich die moldauische Seite intensiv bemüht hat, Sicherheitsgarantien einer Partei 

mit bias zu ihren Gunsten zu bekommen. Die Ergebnisse entsprechen damit den 

Hypothesen zwei und drei. Sicherheitsgarantien, die stark genug sind, sind eine 

notwendige Bedingung, sie führen aber nur zu Frieden, wenn sie glaubwürdig 

sind, also von einer Partei kommen, die Beziehungen zu der Regierung hat. Auch 

die vierte Hypothese zu demokratischen Institutionen als interne Sicherheitsgaran-

tie wird von den Beobachtungen gestützt. 

4.4 Aserbaidschan 

Der Konflikt um Berg-Karabach begann bereits im Februar 1988, als Aserbai-

dschan mit Berg-Karabach und Armenien noch Teil der UdSSR waren, und ent-

zündete sich an der Frage, ob Berg-Karabach zu Aserbaidschan oder Armenien 

gehören solle. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der Unabhängigkeit  

Aserbaidschans und Armeniens zum Jahresende 1991 stellte sich die aktuelle, in 

dieser Arbeit analysierte Konfliktkonstellation ein. Bereits im Januar 1992 wurde 

die Schwelle von 24 Toten erheblich überschritten. Nach einer Austragung des 

Konfliktes auf hohem Gewaltniveau bis Februar 1994 kam es zwar weiterhin zu 

Kämpfen, aber bis 2005 zu weniger als 25 Toten jährlich.
227

 In dem Konflikt 

strebte Berg-Karabach erst die Zugehörigkeit zu Armenien an.
228

 Heute ist die 

Unabhängigkeit des Gebietes erklärtes Ziel der Führung von Berg-Karabach.
229

 

Insgesamt  starben in den Auseinandersetzungen nach Schätzungen circa 18.000 

Personen.
230

 Manche Quellen gehen sogar von bis zu 30.000 Toten aus.
231

 

Die Ausprägungen der nicht untersuchten unabhängigen Variablen unterschei-

den sich nicht von den anderen in dieser Arbeit analysierten Konflikten. Es han-

delt sich um einen innerstaatlichen,
232

 ethnisch motivierten Sezessionskonflikt. Es 

gibt weder weitere bewaffnete Konflikte im Land noch Bodenschätze im Kon-
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fliktgebiet. Aserbaidschan befand sich in der Transformationsphase von einem 

System sowjetischen Typs zu einer Demokratie. Das BIP pro Kopf zu laufenden 

Preisen lag im ersten Jahr des Konfliktes bei 164 Dollar und im Jahr 2004 bei 

1.040 Dollar.
233

  

Ähnlich wie der Konflikt in der Republik Moldau entwickelte sich der Konflikt 

mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Am 02.09.1991 erklärte sich Berg-

Karabach, zwei Tage nach Aserbaidschan, für unabhängig. Diese Unabhängig-

keitserklärung führte am 26.11.1991 dazu, dass Aserbaidschan den Autonomiesta-

tus der Region widerrief.
234

 Der endgültige Auslöser für eine aserbaidschanische 

Militäroffensive und die damit verbundene Gewalteskalation war die Ausrufung 

einer unabhängigen Republik Berg-Karabach durch den Obersten Sowjet der   

ehemaligen autonomen Republik Berg-Karabach im Januar 1992.
235

 Die Offensi-

ve scheiterte bereits Anfang Februar und innerhalb der nächsten zwei Jahre wurde 

die aserbaidschanische Armee immer weiter zurückgedrängt, bis schließlich das 

aserbaidschanische Gebiet zwischen Berg-Karabach und Armenien, der größte 

Teil von Berg-Karabach selbst sowie weitere Gebiete Aserbaidschans von ethni-

schen Armeniern besetz waren.
236

  

Die ersten Vermittlungsbemühungen wurden im Februar 1992 von iranischer 

Seite unternommen. Es waren jedoch ergebnislose Verhandlungen. Zwei vermit-

telte Waffenstillstandsabkommen wurden von den Parteien ignoriert. Erst ein im 

März vermitteltes Waffenstillstandsabkommen wurde für mehr als eine Woche 

eingehalten, endete aber, als aserbaidschanische Artillerie wieder begann, die 

Hauptstadt von Berg-Karabach zu beschießen.
237

 In der von ergebnislosen Ver-

handlungen begleiteten folgenden Zeit eroberten die Truppen Berg-Karabachs bis 

zum 12.05.1992 weitere Gebiete und stellten eine Landverbindung zwischen Ar-

menien und Berg-Karabach her. Damit hatten die Truppen Berg-Karabachs 

scheinbar einen Sieg errungen. Unterstützt wurde sie dabei wiederholt vom russi-

schen 366. Regiment des ehemaligen sowjetischen Innenministeriums.
238

 Am 

12.06.1992 startete die aserbaidschanische Seite eine neue Offensive und eroberte 
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den Norden von Berg-Karabach zurück. Möglich wurde dieser Erfolg wahrschein-

lich durch russisches Militärmaterial.
239

  

Russland, das in der ersten Phase des Konfliktes bis Mitte 1992 keine wichtige 

Rolle als Vermittler gespielt hatte, trat genau wie die KSZE in der zweiten Hälfte 

des Jahres verstärkt in Erscheinung. Die russischen Vermittlungsbemühungen 

führten zwar zur Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens über fünf 

Monate mit einem parallelen Truppenrückzug. Das Abkommen wurde aber wie 

alle vorhergehenden von den Parteien ignoriert.
240

 Von Januar bis April 1993 

konnten die Truppen Berg-Karabachs die territorialen Verluste vom Juni 1992 

ausgleichen und zusätzliches Gebiet westlich von Berg-Karabach erobern.
241

 Pa-

rallel nahmen die Vermittlungsbemühungen Russlands substantiell zu.
242

 

In Folge der Resolution 822 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die ei-

nen sofortigen Waffenstillstand forderte, begann die KSZE erneut zu vermitteln 

und präsentierte einen von Russland, den USA und der Türkei erarbeiteten Frie-

densplan. Zwar wurde dieser Friedensplan von allen Seiten angenommen, dies 

führte aber nicht zu seiner Umsetzung.
243

  

Bis Dezember 1993 konnten die Truppen Berg-Karabachs trotz kleinerer Rück-

schläge weiter Gebiet erobern, während von Dezember bis Februar wiederum die 

aserbaidschanische Seite Gewinne vermelden konnte,
244

 bevor im Mai 1994 ein 

von Russland und der OSZE vermitteltes Waffenstillstandsabkommen in Kraft 

trat, das trotz einiger Verletzungen lange Zeit Bestand hatte.
 245

 In der Folgezeit 

kam es dabei zu weiteren Verhandlungen zwischen den Kontrahenten, die aber 

keine Fortschritte brachten.
246

 Erst nach Ende des Beobachtungszeitraums kam es 

2005 zu einem erneuten Aufflammen von Kämpfen mit 25 bis 100 Toten.
247

 

Damit stützt der Verlauf des Konfliktes die ripenes-Hypothese nur im einge-

schränkten Maße. Die Nichtumsetzung der ersten ausgehandelter Abkommen be-

stätigt die Prognosen, die sich aus der Theorie ergeben: ein mutually hurting sta-

lemate lag nicht vor. Warum aber das dritte Abkommen erst eingehalten und dann 
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von aserbaidschanischer Seite gebrochen wurde, bleibt im Rahmen dieses Ansat-

zes unerklärbar. Die Truppen Berg-Karabachs waren bis zu diesem Zeitpunkt auf 

dem Vormarsch, während die aserbaidschanische Seite kontinuierlich zurückwei-

chen musste.  

Das Abkommen von Mai 1994 hingegen ist laut Mooradian und Druckman ein-

deutig Folge eines mutually hurting stalemates, das die Parteien zu einem Waf-

fenstillstand veranlasste.
 248

 Auch Betts ist der Meinung, dass ripeness eine wich-

tige Rolle in diesem Konflikt gespielt habe. Bis zum mutually hurting stalemate 

1994 seien die Parteien nicht für eine Verhandlungslösung bereit gewesen.
249

  

Die Erklärung des Waffenstillstandes von 1994 durch ein mutually hurting stale-

mate erscheint auf den ersten Blick auch nach den oben erläuterten Kriterien kon-

sistent. Der Vormarsch der Aserbaidschaner war im Februar nach hohen Verlusten 

zum Stehen gekommen, während die Armenier aus Berg-Karabach seit Dezember 

Rückschläge hinnehmen mussten. Damit können beide Seiten ihre Stellung be-

haupten, es ist jedoch deutlich, dass die andere Seite nicht besiegt werden kann. 

Es gibt 8.000 Tote allein auf aserbaidschanischer Seite und beide Seiten sind mit 

diversen Wirtschaftsembargos belegt.
250

  

Allerdings kann der ripeness-Ansatz drei Punkte nicht erklären. Erstens dauerte 

es trotz dieser Kosten noch drei Monate, bis der Waffenstillstand in Kraft trat.
251

 

Zweitens setzten die Parteien ein Mitte Februar unterzeichnetes Abkommen zur 

Unterbrechung der Kämpfe am 1.März nicht um. Drittens wird die Erklärung des 

Waffenstillstandes durch den ripeness-Ansatz durch die Zustimmung der Arme-

nier unterminiert. Vom 10. April bis zur Unterzeichnung des Abkommens am 12. 

Mai gelang es den Truppen Berg-Karabachs nämlich, das mutually hurting stale-

mate zu beenden und Gebiet zurückzuerobern sowie nochmals neue Gebiete zu 

besetzen.
252

 In dieser Position wäre eigentlich keine Zustimmung zu einem Ver-

handlungsergebnis zu erwarten. Entgegen der Einschätzung von Mooradian und 

Druckman, dass dieser Konflikt den ripeness-Ansatz bestätige, wird daher die 

erste Hypothese, dass Parteien ihren Konflikt nur durch Verhandlungen lösen, 

wenn sich ein mutually hurting stalemate eingestellt hat, nicht gestützt.  

                                                 
248

 Vgl. Mooradian, Druckman 1999, 713 und S.722. 
249

 Vgl. Betts 1999, 177. 
250

 Vgl. Fearon, Laitin 2006, 5 und Cornell 1998, 57-61. 
251

 Vgl. Laitin, Suny 1999, 161. 
252

 Vgl. Dehdashti 2000,  44 und S.227. 



Gunnar Federspiel:  Warum es Bürgerkriegsparteien so schwer fällt…      59 

 

  

Auch im weiteren Verhandlungsverlauf kommt es trotz ripeness nicht mehr zu 

großen Fortschritten. Seit dem Waffenstillstandsabkommen ist der Frontverlauf 

stabil, gleichzeitig erfuhren beide Seiten wirtschaftliche Einschränkungen.
 253

 Die 

Parteien hatten also erhebliche Kosten zu tragen und es dürfte den gesamten Zeit-

raum über deutlich gewesen sein, dass eine militärische Lösung nicht denkbar 

war. Trotzdem gab es keine weiteren Fortschritte in den Friedensverhandlungen.  

Eine Erklärung bieten hier die Hypothesen zur Notwendigkeit von Sicherheits-

garantien. Die zweite Hypothese postuliert, dass stärkere Sicherheitsgarantien 

durch eine oder mehrere außenstehende Parteien, ein Abkommen zu überwachen 

und durchzusetzen, zu einer höheren Kompromissbereitschaft der Akteure führen. 

Gerade im Falle dieses Konfliktes spielen solche Sicherheitsgarantien nachvoll-

ziehbar eine große Rolle. Kaufman zeigt deutlich, dass bereits die gewaltsame 

Eskalation des Konfliktes aus Vorurteilen und der beiderseitigen Angst resultierte, 

dass die eigene ethnische Gruppe vernichtet werden könnte.
254

 

Im Konflikt selbst haben beide Seiten Massaker gegenüber der Zivilbevölkerung 

der anderen Seite begangen.
255

 Aber auch in der älteren Geschichte hat es eine 

Reihe von Gräueltaten gegeben, bei denen beide Seiten Täter und Opfer waren.
256

 

Zudem existieren auf beiden Seiten „hate narratives“ und „hateful impulses.“
257

 

Entsprechend reduziert ist das Vertrauen der Parteien zueinander.
258

 Entsprechend 

energisch beharren beide Seiten auf Sicherheitsgarantien bzw. Mechanismen, die 

ihre Verteidigung ermöglichen, als Teil einer Verhandlungslösung. Berg-

Karabach betrachtet die Unabhängigkeit als beste Sicherheitsgarantie. Andere 

gewünschte Sicherheitsgarantien sind der Erhalt der Armee Berg-Karabachs, eine 

Demilitarisierung der Umgebung Berg-Karabachs, internationale Sicherheitsga-

rantien und die Anerkennung Armeniens als Sicherheitsgarant für Berg-

Karabach.
259

 Eine Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in einer Konföderation ist 

dabei für Berg-Karabach nicht komplett ausgeschlossen, aber nur unter der Be-
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dingung einer eigenen Armee und einer internationalen Schutzmacht.
260

 Aserbai-

dschan hingegen strebt eine Demobilisierung der Streitkräfte Berg-Karabachs an.  

Betrachtet man dieses hohe Sicherheitsbedürfnis, wäre eine mögliche Erklärung 

für das Fehlen von Fortschritten in den Verhandlungen, dass die Sicherheitsgaran-

tien für die Parteien zu schwach sind. Tatsächlich finden sich aber erste starke 

Sicherheitsgarantien bereits 1993. Russland bot an, Truppen zur Überwachung des 

Friedens nach Aserbaidschan zu entsenden. Diese Truppen sollten das Mandat 

bekommen, ihre Waffen zur Durchsetzung des Abkommens einzusetzen.
261

 Ein 

Angebot, das von aserbaidschanischer Seite abgelehnt wurde, während es von 

armenischer Seite willkommen geheißen wurde. Auch dem Waffenstillstandsab-

kommen von 1994 ging ein wiederum von Aserbaidschan abgelehntes russisches 

Angebot voraus, Friedenstruppen zu entsenden. Ein im August von Russland un-

terbreiteter und von Aserbaidschan abgelehnter Vorschlag für ein Friedensab-

kommen enthielt mittlere bis starke Sicherheitsgarantien in Form einer nicht näher 

spezifizierten russischen „disengagement force“ in einer Pufferzone zwischen den 

beiden Seiten.
262

  

Bereits 1992 hatte außerdem die KSZE erwogen, eine 100 Mann umfassende Be-

obachtermission zu entsenden. Ein Plan, der an internen Widerständen scheiter-

te.
263

 Von KSZE-Seite kam daher erst Mitte Mai 1994 das Angebot, eine kleine 

multinationale Beobachtermission zu entsenden, also eine mittlere Sicherheitsga-

rantie.
264

 Darüber hinaus wies die KSZE auf ihrem Treffen in Budapest im De-

zember 1994 auf die Möglichkeit der Entsendung einer Friedenstruppe hin. Da sie 

aber weder Form, Größe, Führung oder Mandat näher erläuterte noch eine klare 

Zusage gab, sind diese Planungen bestenfalls als mittlere Sicherheitsgarantien 

einzuordnen.
265

 In der Folge wurde eine Planungsgruppe eingerichtet, die Konzep-

te für eine Friedensmission erarbeitete.
266

 Drei dieser Konzepte sahen eine Frie-

denstruppe, eines eine Beobachtermission vor,
267

 keines aber ein Mandat zur 

Durchsetzung eines Demilitarisierungsprozesses gegen die Parteien.
268

 Zudem gab 
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es keine klaren Zusagen und die Finanzierung der Mission war ungeklärt.
269

 Auf-

grund dieser Unklarheiten können die Sicherheitsgarantien der OSZE höchstens 

als mittlere Sicherheitsgarantien für die beiden Parteien eingestuft werden. 

Der nächste Vorschlag für ein Friedensabkommen wurde erst im Juni 1997 von 

der OSZE unterbreitet und diesmal von Berg-Karabach abgelehnt, weil der Vor-

schlag einerseits den Rückzug und die Demilitarisierung der Truppen Berg-

Karabachs fordere, andererseits aber keine Sicherheitsgarantien böte.
270

 Ebenfalls 

abgelehnt, diesmal von Aserbaidschan, wurde der Vorschlag der OSZE im Jahre 

1998, in welchem Berg-Karabach die Möglichkeit eingeräumt wurde, eine Natio-

nalgarde (wahrscheinlich die bereits existierenden Milizen) und eigene Polizei-

kräfte zu erhalten. Die öffentlich bekanntgegeben Sicherheitsgarantien der 

KSZE/OSZE gingen dabei nie über eine Beobachtermission und damit mittlere 

Sicherheitsgarantien hinaus. Allerdings reduzierte sich die Größe dieser geplanten 

Mission kontinuierlich.
271

 Neben der erklärten Bereitschaft, eine Beobachtermis-

sion zu entsenden, unterhält die OSZE eine Mission in Aserbaidschan. Die Beo-

bachtung des Konfliktes in Berg-Karabach ist jedoch nicht Teil ihres Mandates.
272

  

Die Entwicklung des Konfliktes entspricht damit nicht der zweiten Hypothese, 

dass starke Sicherheitsgarantien zu einer gesteigerten Kompromissbereitschaft 

führen. Obwohl seit spätestens 1994 starke Sicherheitsgarantien von russischer 

Seite und zumindest mittlere Sicherheitsgarantien von Seiten der KSZE/OSZE 

bestehen, waren die Parteien bisher zu keinem Kompromiss bereit, der ihre Si-

cherheit reduzieren würden, also zu demobilisieren oder Territorium zu räumen. 

Gestützt wird die Hypothese allerdings durch die Bedeutung, die den Sicherheits-

garantien in den Verhandlungen über eine Beendigung des Konfliktes zukam. Die 

diversen Vorschläge wurden mit der Begründung abgelehnt, dass die Sicherheits-

garantien zu schwach oder die Schwächung der anderen Seite zu gering seien. 

Erklärender Faktor könnte auch in diesem Fall der bias der außenstehenden Par-

teien sein. Die dritte Hypothese besagt, dass nur Sicherheitsgarantien einer Partei, 

die engere Verbindungen zur Regierung hat, in einem innerstaatlichen Konflikt 

die Suche nach einer Verhandlungslösung begünstigen.  
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Lediglich zwei außenstehende Parteien haben überhaupt Sicherheitsgarantien 

gegeben: Russland und die KSZE/OSZE. Russlands Einordnung ist zwar nicht 

eindeutig, aber diverse Punkte sprechen für einen bias zugunsten Berg-Karabachs. 

So griffen russische Truppen, unter anderem das 366. Regiment, aktiv auf Seiten 

der Armenier in die Kämpfe ein.
273

 Außerdem unterstützte Russland die Rebellen 

mit Waffen, Treibstoff und logistischer Hilfe.
274

 Einige Stimmen meinen, dass 

auch Aserbaidschan Waffen von russischer Seite erhielt,
275

 so zum Beispiel für 

seine zweite Offensive im Sommer 1992.
276

 Hier kommt Dehdashti zu dem Er-

gebnis, dass es sich bei diesen Waffen um zurückgelassene Ausrüstung russischer 

Truppen und bei Überfällen auf russische Armeelager erbeutete Materialien hand-

le.
277

 Das Ungleichgewicht der russischen Einflussnahme verschob sich 1993, 

nachdem Aserbaidschan der GUS beigetreten war. Nun profitierte auch das aser-

baidschanische Militär von der Ausbildung durch 200 russische Experten.
278

 Nach 

den oben genannten Kriterien für einen bias ist Russland damit nicht eindeutig 

zuzuordnen, da es sowohl Aserbaidschan als auch Berg-Karabach unterstützt hat. 

Allerdings haben russische Truppen nur auf armenischer Seite aktiv in die Kämp-

fe eingegriffen. Zudem neigt die aserbaidschanische Führung zu der Ansicht, dass 

Russland die armenischen Rebellen gegen Aserbaidschan unterstütze.
279

 Die exak-

te Einordnung Russland bleibt damit offen. Die beobachteten Merkmale scheinen 

allerdings die einschränkende Aussage zuzulassen, dass Russland keinen bias 

zugunsten der aserbaidschanischen Regierung hat. Entsprechend verließ sich die 

aserbaidschanische Seite auch nicht auf russische Sicherheitsgarantien und be-

trachtete sie sogar als eine Gefahr und Form der Aggression.
280

 Berg-Karabach 

hingegen ist für russische Sicherheitsgarantien offen und hat die Vermittlungsvor-

schläge, die russische Sicherheitsgarantien enthielten, angenommen.
281

 

Die zweite Partei, die den Konfliktakteuren Sicherheitsgarantien angeboten hat, 

die KSZE/OSZE, ist als neutral einzuordnen, da sie weder die Regierung noch 
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Berg-Karabach durch Waffenlieferungen, militärisches Eingreifen in den Kon-

flikt, finanzielle Transfers oder Wirtschaftsembargos unterstützt bzw. einge-

schränkt hat. Sie hat auch keine Position bezogen, die die eine oder andere Seite 

unterstützen würde.
282

 

Der Verhandlungsverlauf ist damit konsistent mit der dritten Hypothese. Beide 

Parteien, die Sicherheitsgarantien gegeben haben, können nicht als nicht neutral 

zugunsten der Regierung eingeordnet werden. Dabei wird die Partei, die starke 

Sicherheitsgarantien abgegeben hat, von der Regierung sogar als nicht neutral 

zugunsten der Rebellen angesehen. Dass die Regierung Zweifel hat, sich auf ein 

so garantiertes Abkommen einzulassen, entspricht also der Hypothese.  

Wie in der Republik Moldau gibt es bisher noch keinen Friedensschluss, dies 

entspricht der vierten Hypothese, da Aserbaidschan in den Jahren 2001 bis 2004 

einen Wert von null bei dem betrachteten Indikator DEMOC erreichte.
283

 Im Jahr 

des Ausbruchs des bewaffneten Konflikts lag es hingegen noch bei einem Wert 

von drei. Damit liegt Aserbaidschan erheblich unter den Werten für Mazedonien. 

Diese Werte einerseits und der Abschluss von Waffenstillstandsabkommen ohne 

Aufgabe sicherheitsrelevanter Vorteile durch die Akteure andererseits entsprechen 

damit der Hypothese, dass der Grad der Demokratisierung die Kompromissbereit-

schaft der Akteure beeinflusst. Zudem stützen Manutscharjans
284

 und Dehdashtis 

Einschätzungen, dass Demokratiedefizite, „mangelnde politische Transparenz und 

Rechtsstaatlichkeit“
 285

 Aserbaidschans ein Hindernis für die Lösung des Konflik-

tes seien, die Hypothese.  

Das Fallbeispiel stützt also die Hypothese. Sollte sich Berg-Karabach in der Zu-

kunft allerdings ohne langfristige Sicherheitsgarantien von außen auf ein Frie-

densabkommen einlassen, wäre die Hypothese durch den schlechten Demokratie-

Wert Aserbaidschans eindeutig falsifiziert. 

Damit scheitert in diesem Fallbeispiel der ripeness-Ansatz an der Erklärung des 

Konfliktverlaufs. Der Moment, in dem das Waffenstillstandsabkommen 1994 ge-

schlossen wurde, war eindeutig nicht mehr durch ein mutually hurting stalemate 

gekennzeichnet. Stärkere Erklärungskraft haben auch in diesem Fall die Sicher-

heitsgarantien. Zwar lautet die These Laitins und Sunnys, dass Angst um die Si-
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cherheit der Bevölkerung kein Grund für die Schwierigkeiten bei der Suche nach 

einer Verhandlungslösung sei.
286

 Dies scheint aber falsch zu sein. Nach Untersu-

chung des Konfliktverlaufs und angesichts der Tatsache, dass die armenische Sei-

te von einem aserbaidschanischen (kulturellen) Genozid und die aserbaidschani-

sche Seite von armenischem Völkermord spricht,
287

 muss man auch in diesem Fall 

Sicherheitsgarantien der außenstehenden Parteien als die zentrale erklärende Vari-

able betrachten. Starke Sicherheitsgarantien gibt es zwar schon seit 1993, diese 

kommen jedoch nicht von einer außenstehenden Partei, die auf Seiten der Regie-

rung steht. Entsprechend wurde bisher kein Vorschlag für ein Friedensabkommen 

von allen Seiten angenommen und umgesetzt. Die Ergebnisse entsprechen damit 

den Hypothesen zwei und drei. Sicherheitsgarantien, die stark genug sind, sind 

eine notwendige Bedingung, sie führen aber nur zu Frieden, wenn sie glaubwürdig 

sind, also von einer Partei kommen, die Beziehungen zu der Regierung hat. Die 

Hypothese zur Bedeutung des Demokratisierungsgrades als interne Sicherheitsga-

rantie wird durch dieses Fallbeispiel ebenfalls gestützt. 

Anzumerken ist, dass in diesem Fall besonders prekär sein dürfte, dass auch 

Armenien seine Sicherheitsinteressen berührt sieht und aus einem Friedensschluss 

eine mögliche Verschlechterung seiner Sicherheitssituation entstehen sieht. Damit 

hebt sich Aserbaidschan im Komplexitätsgrad aus den ausgewählten vier Fallbei-

spielen hervor.  
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5. Zusammenfassung 

Warum erreichten die Akteure in einigen Konflikten Osteuropas eine friedliche 

Beilegung ihres gewaltsamen innerstaatlichen Konfliktes, während es in anderen 

Ländern bis heute keine Lösung gibt? lautete die Ausgangsfrage dieser Arbeit. 

Nicht die Suche nach einer Lösung und der Abschluss eines Abkommens sind das 

Problem, dies demonstriert die Vielzahl der geschlossenen und dann später gebro-

chenen oder sogar niemals umgesetzten Abkommen. Das Problem liegt tatsäch-

lich in der speziellen Natur gewaltsam ausgetragener innerstaatlicher Konflikte 

und dem daraus resultierenden commitment-Problem. Die Konfliktparteien müs-

sen, wenn sie sich auf einen Kompromiss einlassen und es nicht zur Sezession 

kommt, weiterhin in einem Staat leben. Sie müssen also ihre durch nationale My-

then und Gewalterfahrungen geschürte Angst überwinden, sich selbst verwundbar 

machen und sich darauf verlassen, dass die andere Seite ihre Zusagen einhält. 

Die erste Hypothese dieser Arbeit ging davon aus, dass Parteien zu einer Ver-

handlungslösung nur bereit sind, wenn die militärische Lage ihnen keinen anderen 

Ausweg mehr lässt. Ein Frieden wird nur geschlossen, wenn es zu einem mutually 

hurting stalemate gekommen ist, also beide Seiten ihre Siegesgewissheit verloren 

haben und gleichzeitig mit Kosten konfrontiert sind. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist 

jedoch, dass ein mutually hurting stalemate keine notwendige Bedingung für die 

Steigerung der Kompromissbereitschaft ist. Die Analyse der Fallbeispiele hat ge-

zeigt, dass der Konflikt in Mazedonien nie ein mutually hurting stalemate erreich-

te, trotzdem kam es zu einem Friedensabkommen, das den Konflikt dauerhaft be-

endete. Damit ist belegt, dass ein mutually hurting stalemate keine notwendige 

Bedingung für ein Friedensabkommen ist. Auch im Falle Aserbaidschans ist zu 

beobachten, dass ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen wurde, obwohl 

kein mutually hurting stalemate vorlag. Und der Konflikt in der Republik Moldau 

zeigt, dass die Kompromissbereitschaft nicht zwingend sinkt, wenn ein mutually 

hurting stalemate nicht mehr vorliegt. 

Allerdings zeigt sich deutlich, dass ein mutually hurting stalemate zu einer Strate-

gie der Kostenreduzierung führen kann. In den Fällen Aserbaidschan, Republik 

Moldau und Kroatien finden sich mehrere mutually hurting stalemates. Diese be-

einflussen häufig die Wahl der weiteren Strategie durch die Akteure. Sie führen 

nämlich oft dazu, dass Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet werden. Dies 
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entspricht der Beobachtung Mooradians und Druckmans, dass ein mutually hur-

ting stalemate nur bewirkt, dass die Eskalation eines Konfliktes beendet wird, 

nicht aber, dass der Konflikt ausgeräumt wird.
288

 Die Beobachtung zeigt, dass 

hohe Kosten und geringe Siegeschancen für beide Seiten nicht zu einer Beilegung 

des Konfliktes führen, sondern die Parteien veranlassen, eine Kostenreduzierung 

anzustreben. Regierung und Rebellen betrachten ein kostenintensives Kräfte-

gleichgewicht anscheinend weniger als Grund, eine friedliche Lösung zu suchen, 

denn als akzeptablen Kompromiss gegenüber einer Niederlage.
289

 Möglicherweise 

ist auch gerade das Kräftegleichgewicht ein Grund für die Fortsetzung der gewalt-

samen Konfliktaustragung, da in dieser Situation keine Partei unmittelbar Gefahr 

läuft, die Auseinandersetzung zu verlieren.
290

  

Unter den verwendeten Kriterien für ein mutually hurting stalemate ist die erste 

Hypothese dieser Arbeit klar widerlegt. Der untersuchte innerstaatliche Konflikt 

in Mazedonien, der durch Verhandlungen beendet wurde, hatte kein mutually hur-

ting stalemate erreicht und auch die gesteigerte Kompromissbereitschaft in Aser-

baidschan war nicht Folge eines Kräftegleichgewichts. Es scheint sich also auch 

in diesen Fallbeispielen die Zweifel Hampsons an der Erklärungskraft des mutual-

ly hurting stalemates zu bestätigen.
291

 Die Frage, warum einige der gewaltsamen 

innerstaatlichen Konflikte in Osteuropa gelöst werden konnten, während dies in 

anderen nicht der Fall ist, bleibt damit erstmal unbeantwortet. 

Es sei allerdings angemerkt, dass dieses Ergebnis nicht gegen Kritik gefeit ist, 

da die exakte Erfassung der militärischen Lage und der Kosten kompliziert ist, 

wenn sie einerseits eindeutig und andererseits für alle Fälle ähnlich sein soll. Die 

Größe und das Potential des Akteurs könnten genau wie Unterstützung durch an-

dere Staaten oder Kritik durch die internationale Gemeinschaft eine Rolle spielen. 

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Kosten von den Akteuren zum Beispiel 

durch historische Erfahrungen mit der anderen Seite oder hate narratives subjek-

tiv anders bewertet werden. Dazu kommt, dass Akteure der Meinung sein könn-

ten, bereits zu viel in einen gewaltsamen Konflikt investiert zu haben, um den 

niedrigeren Nutzen eines Kompromisses akzeptieren zu können.
292

 Auch der 
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„Wert“ des Konfliktgegenstandes könnte eine Rolle bei der Frage spielen, wie 

sich die Kompromissbereitschaft der Konfliktparteien angesichts der militärischen 

Lage entwickelt. Zudem kann sich dieser Wert dynamisch entwickeln: ein kosten-

intensiver Konflikt führt möglicherweise nicht dazu, dass eine alternative Lösung 

gewählt wird, sondern dass die Kriegsziele verändert und damit wertvoller wer-

den, um die Kosten zu rechtfertigen.
293

  

Größere Erklärungskraft als die militärische Lage kann nach den Ergebnissen 

aus der Analyse der Fallbeispiele hingegen ein anderer Faktor beanspruchen: Si-

cherheitsgarantien. Nur ausreichendes Vertrauen in ihre Sicherheit kann eine Seite 

in einem innerstaatlichen Konflikt veranlassen, friedliche Beziehungen zu der 

anderen Seite aufzubauen.
294

 Die Akteure können einander aber nicht vertrauen 

und müssen befürchten, nach einer freiwilligen militärischen Schwächung durch 

ein Friedensabkommen übervorteilt zu werden, weil der Gegner einen höheren 

Nutzen erzielen kann, wenn er das Abkommen bricht. So zeigt Knighton am Bei-

spiel Ugandas, dass die Entwaffnung nach einem Friedensabkommen die Karamo-

jong zu schutzlosen Opfern der Regierungsarmee gemacht habe.
295

 Angesichts der 

von de Waal beschriebenen „hate narratives“
296

 bei Aserbaidschanern und Arme-

niern, des von Brunnbauer geschilderten Misstrauens und offenen Hasses
297

 bei 

Mazedoniern und Albanern oder der von Petersen am Beispiel der Kroaten und 

Serben geschilderten „fear narratives“
298

 ist es also bei einem rationalen Akteur zu 

erwarten, dass er sich nur auf einen Frieden einlässt, wenn es Sicherheitsgarantien 

gibt, die dieses commitment-Problem überwinden helfen. 

Es zeigt sich, dass Sicherheitsgarantien einer außenstehenden Partei mit bias zu-

gunsten der Regierung tatsächlich die Kompromissbereitschaft der Akteure stei-

gern. In Mazedonien hat sich dieser Zusammenhang deutlich gezeigt. Die Steige-

rung der Stärke der Sicherheitsgarantien hatte eine gesteigerte Kompromissbereit-

schaft zur Folge. Auch in den anderen Fällen bemühten sich die Parteien aktiv um 

Sicherheitsgarantien von außenstehenden Parteien oder knüpften ihre Bereitschaft, 

Konzessionen zu machen, an Sicherheitsgarantien.  
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Hat die außenstehenden Partei jedoch keinen bias zugunsten der Regierung, 

kommt es allenfalls zu einer geringfügigen Steigerung der Kompromissbereit-

schaft der Akteure. Selbst starke Sicherheitsgarantien steigern die Kompromissbe-

reitschaft nicht nennenswert, wenn die außenstehende Partei keinen bias zuguns-

ten der Regierung hat. Die starken Sicherheitsgarantien der russischen Seite mit 

einem bias zugunsten der Rebellen in Aserbaidschan und in der Republik Moldau 

waren genauso wirkungslos wie die starken Sicherheitsgarantien der neutralen VN 

in Kroatien. Auch die mittleren Sicherheitsgarantien einer neutralen Instanz, z.B. 

der OSZE in der Republik Moldau und in Aserbaidschan und der EU in Kroatien, 

zeigten keine nennenswerte Steigerung der Kompromissbereitschaft der Konflikt-

parteien. Es kann zwar zu einem geringfügigen Anstieg der Kompromissbereit-

schaft kommen, dies geht aber nicht mit einer Aufgabe sicherheitsrelevanter Vor-

teile einher. Für alle Fälle scheint der in dieser Arbeit nur am Rande untersuchte 

Zusammenhang zu gelten, dass Waffenstillstandsabkommen, die die Sicherheit 

einer Partei reduzierten, lediglich geschlossen werden, wenn es mindestens mittle-

re Sicherheitsgarantien einer neutralen Partei gab. Andernfalls (also im Falle ge-

ringer Sicherheitsgarantien oder Sicherheitsgarantien einer Partei mit bias zuguns-

ten der Rebellen) ließen sich die Parteien nur auf einen Waffenstillstand ein, der 

es nicht erforderlich machte, ihre eigene Position zu schwächen.  

Dass das Misstrauen gegenüber neutralen Parteien, trotz starker Sicherheitsga-

rantien ein Abkommen nicht durchzusetzen, durchaus begründet ist, zeigt dabei 

das Beispiel Kroatiens. Weder sorgten die VN dafür, dass die Serben wie verein-

bart ihre schweren Waffen nach Serbien abtransportierten, noch verhinderten sie, 

dass die Kroaten den Waffenstillstand brachen und Gebiete zurückeroberten. 

Daher suchen Konfliktparteien sogar aktiv nach Sicherheitsgarantien einer au-

ßenstehenden Partei mit bias zu ihren Gunsten. Dies ist ein weiterer Beleg für die 

Richtigkeit der Hypothesen zwei und drei. Es ist zu beobachten, dass sich zum 

Beispiel die Republik Moldau aktiv um eine Partei als Garanten des Abkommens 

bemüht (Rumänien und die EU), die einen bias zu ihren Gunsten hat und bereit 

ist, mittlere, möglichst aber starke Sicherheitsgarantien zu geben. Ein Verhalten, 

das auch in dem hier nicht näher untersuchten innerstaatlichen Konflikt Georgiens 

zu beobachten ist. Die Regierung dort versucht ebenfalls, die russische Friedens-
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truppe gegen eine internationale Friedenstruppe mit einem bias zu ihren Gunsten 

auszutauschen.
299

 

Das einzige Friedensabkommen, das in den vier Fallbeispielen umgesetzt wurde, 

das Ohrid-Abkommen aus Mazedonien, schwächte beide Konfliktparteien extrem. 

Die Albaner mussten ihre Waffen abgeben, bekamen aber im Gegenzug einen 

verbesserten Zugang zu Ressourcen und eine größere Rolle im Militär und der 

Exekutive, was wiederum die mazedonische Seite schwächte und die albanische 

Seite stärkte. Dies war nur möglich, weil das Abkommen als Ausgleich für diese 

Schwächungen von starken Sicherheitsgarantien einer Partei begleitet wurde, die 

einen bias zugunsten der Regierung hatte. Die beiden Parteien hatten so die Mög-

lichkeit, obwohl sie der Gegenseite nicht vertrauten, ihre aus dem Abkommen 

erwachsenen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne zu verwundbar zu werden.  

Dieses Ergebnis bestätigt damit die quantitativen Studien, die zum Ergebnis 

kommen, dass Abkommen erfolgreicher erreicht und umgesetzt werden, wenn 

eine außenstehende Partei Unterstützung bei der Umsetzung gewährt.
300

 Und es 

bestätigt auch die Einschätzung Hampsons, es sei falsch (wie zum Beispiel der 

ehemalige Untergeneralsekretär der VN Goulding)
301

 davon auszugehen, dass eine 

frühzeitige internationale Einmischung in innerstaatliche Konflikte nichts bringe, 

weil diese Konflikte erst gelöst werden könnten, wenn sie ein mutually hurting 

stalemate aufwiesen und die Konfliktparteien „bereit“ für eine Kompromisssuche 

seien.
302

 Vielmehr zeigt sich, dass eine aktive Rolle außenstehender Parteien Vor-

aussetzung für eine friedliche Beilegung des Konfliktes ist und diese auch ohne 

ein (von außen erkennbares) mutually hurting stalemate erreicht werden kann. Ein 

Friedensschluss ist sozial optimal, da er alle Kosten eines gewaltsamen Konfliktes 

vermeiden kann. Er erfordert aber die Bereitschaft von außenstehenden Parteien, 

einen Friedensschluss zu garantieren, damit das Gefangenendilemma überwunden 

werden kann, also das commitment der Parteien glaubwürdig wird. 

Wie schon Schmidt kommt auch diese Untersuchung darüber hinaus zu dem Er-

gebnis, dass die Neutralität der außenstehenden Partei Einfluss auf die Kompro-

missbereitschaft der Kontrahenten hat.
303

 Im Gegensatz zu der These mancher 
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Forscher, dass die außenstehende Partei keine Konfliktpartei bevorzugen sollte,
304

 

hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass Neutralität keine günstige Eigenschaft der 

außenstehenden Partei ist. Vielmehr ist ein bias zugunsten der Regierung durch-

aus positiv, da dieser wiederum das commitment der außenstehenden Partei, ein 

Friedensabkommen durchzusetzen, für die Konfliktparteien glaubwürdig macht. 

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Monopolisierung der Frie-

densmissionen im Raum der GUS durch russische Friedentruppen besonders ne-

gativ für ein Friedensabkommen ist. Zum einen versucht die russische Seite, den 

Konflikt in der Republik Moldau zu manipulieren und für ihre Interessen zu nut-

zen.
305

 Zum anderen hat die Anwesenheit der Friedenstruppen keinen positiven 

Effekt auf die Kompromissbereitschaft der Parteien, weil diesen Truppen durch 

den bias zugunsten der Rebellen die Glaubwürdigkeit fehlt und sie das Sicher-

heitsgefühl der Regierung nicht steigern, sondern im Falle der Republik Moldau 

sogar als Bedrohung wahrgenommen werden. Das Beharren der russischen Seite, 

dass Friedenstruppen bis zu einer endgültigen Lösung des Konfliktes in Trans-

nistrien verbleiben sollen,
306

 dürfte daher kontraproduktiv für die Beilegung des 

Konfliktes sein. Wie wichtig der bias der außenstehenden Partei ist, zeigt sich 

deutlich an der moldauischen Reaktion auf das vorgeschlagene Abkommen vom 

Juli 2002. Die Kritik richtete sich zwar auch gegen Inhaltliches. Besonders stark 

wurde aber abgelehnt, dass Rumänien nicht Garant des Abkommens war.
307

  

Weiter zu untersuchen wäre an diesem Punkt, in welcher Form und wie ausge-

prägt der bias der außenstehenden Partei zugunsten der Regierung sein muss oder 

sein darf. Als Kriterium für einen bias wurde in dieser Arbeit unter anderem mili-

tärische Unterstützung angenommen. Bei diesem Kriterium muss hinterfragt wer-

den, ob ein zu starkes Eingreifen, zum Beispiel durch Kampfeinheiten, nicht even-

tuell wiederum die außenstehende Partei so stark diskreditieren könnte, dass die 

Rebellen eine Sicherheitsgarantie dieser Partei ablehnen würden. Die NATO in 

Mazedonien hat zwar militärische Hilfe geleistet, diese bestand aber nur in militä-

rischer Beratung, nicht in der aktiven Ausübung von Gewalt, so dass den Rebellen 

der bias vertretbar erschienen sein mag. 
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Eine andere Beobachtung in den Fallbeispielen ist, dass die Kompromissbereit-

schaft der Akteure mit dem Niveau der Demokratisierung steigt. Ein weiteres Er-

gebnis dieser Arbeit lautet also, dass nicht nur die außenstehenden Parteien einen 

Beitrag leisten können, um das Gefangenendilemma zu überwinden. Die vierte 

Hypothese der Arbeit besagte, dass die Kompromissbereitschaft der Akteure mit 

dem Niveau der Demokratisierung in einem Land ansteigt, da demokratische In-

stitutionen als interne Sicherheitsgarantien wirken können. Tatsächlich zeigt sich, 

dass das Abkommen in Mazedonien von einem starken Anstieg des Demokratie-

indikators begleitet wurde, während in Kroatien und Aserbaidschan, also in den 

Ländern mit den geringsten Fortschritten bei Friedensverhandlungen, der Demo-

kratieindikator jeweils einen niedrigen Wert aufwies. Dies könnte die Annahme 

stützen, dass Sicherheitsgarantien außenstehender Parteien nur auf mittlere Frist 

einen positiven Einfluss auf die Kompromissbereitschaft haben, auf lange Sicht 

muss eine Gruppe aber institutionalisierte Sicherheitsgarantien bekommen, um ihr 

Misstrauen zu überwinden. Daher ergibt sich besonders für den Konflikt in Aser-

baidschan eine schlechte Prognose für die Beilegung. 

Die aus der Untersuchung der vier Fallbeispiele abgeleitete Antwort auf die For-

schungsfrage der Arbeit lautet also in der Kurzform: In den nicht beigelegten 

Konflikten in Osteuropa stehen die Konfliktparteien angesichts des geringen Ver-

trauens in die jeweils andere Seite vor einem Gefangenendilemma. Es fehlen Si-

cherheitsgarantien, die es den Parteien ermöglichen würden, trotzdem ein Frie-

densabkommen zu schließen. Diese Sicherheitsgarantien müssten zum einen stark 

genug sein und zum anderen von einer Partei kommen, die einen bias zugunsten 

der Regierung hat. Zudem kann sich im Falle Aserbaidschans das geringe Niveau 

der Demokratisierung negativ auf das Zustandekommen einer politischen Lösung 

des Konfliktes auswirken.  

Natürlich gibt es eine große Zahl von Hindernissen für die Beilegung innerstaat-

licher Kriege, wie King in seiner Untersuchung zeigt.
308

 Auch andere Autoren 

bieten eine Reihe von erklärenden Faktoren, die die Beendigung eines gewaltsa-

men innerstaatlichen Konfliktes beeinflussen. Beispielsweise nennt Hampson 

auch internationale Unterstützung, die Qualität der ausgehandelten Abkommen 

und regionale Machtverhältnisse. Rothchild und Stedman nennen vage Vereinba-
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rungen, fehlende Koordination der außenstehenden Parteien in der Vermittlungs- 

und der Umsetzungsphase, kurze Zeithorizonte, beschränkte Bereitschaft der au-

ßenstehenden Parteien sich zu engagieren und spoiler.
309

 Entsprechend gab es in 

den oben untersuchten Fallbeispielen auch einige Veränderungen der Kompro-

missbereitschaft, die sich nicht durch eine Veränderung der Sicherheitsgarantien 

erklären ließen und in einer weiteren Arbeit näher untersucht werden müssten, so 

zum Beispiel der Bruch des Waffenstillstandes durch die Kroaten im Januar 1993. 

Möglicherweise änderte sich zu diesem Zeitpunkt die Bedrohungseinschätzung 

der Kroaten mit dem Ergebnis, dass das Vertrauen in die Serben sank, und einen 

Waffenstillstand nicht opportun erscheinen ließ, oder gruppeninterne Dynamiken 

(Wahlen, Probleme bei der Transformation) wirkten sich auf die Kompromissbe-

reitschaft aus. Eine Veränderung der Stärke der Sicherheitsgarantien nach den 

verwendeten Kriterien war auf jeden Fall nicht gegeben.  

Trotzdem ist es in dieser Arbeit gelungen, eines der Hindernisse für die Beile-

gung gewaltsamer innerstaatlicher Konflikte zu identifizieren. Nicht lang gehegter 

ethnischer Hass, kulturelle Gegensätze, unvereinbare Identitäten oder einfache 

Irrationalität behindern die Beilegung dieser Konflikte durch ein Friedensabkom-

men, sondern eine durchaus rationale Überlegung. Wie sicher sind wir nach dem 

Abschluss eines Friedensabkommens? 

Das Hindernis auf dem Weg zum Frieden ist also ein commitment-Problem der 

Konfliktparteien beziehungsweise das Sicherheitsbedürfnis der Konfliktparteien, 

das die Parteien trotz aller Kosten zu einer Fortsetzung des Konfliktes veranlasst. 

Die Überlegungen zur strategischen Interaktion der Konfliktparteien beim Ab-

schluss und der Implementierung eines Friedensabkommens haben gezeigt, dass 

die Parteien Grund haben, einander nicht zu vertrauen. Dazu kommt verstärkend 

das extreme Sicherheitsbedürfnis der Parteien, die Sicherheit um jeden Preis ver-

langen.
 310

 Es bedarf daher der Sicherheitsgarantien außenstehender Parteien und 

interner Sicherheitsgarantien in Form von Demokratie, um erfolgreich einen Frie-

den zu schließen.  

Bei der Bewertung von Sicherheit darf man aber nicht aus den Augen verlieren, 

dass den Konfliktparteien selbst durch die hier untersuchten Sicherheitsgarantien 

kein absolut sicheres Netz geschaffen werden kann. Es erfordert immer auch ein 
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Mindestmaß an realem Kooperationswillen auf beiden Seiten, möglicherweise 

durch Kosten des Konflikts oder durch finanzielle Anreize geschaffen. Beharren 

auf absoluter Sicherheit kann hingegen nicht funktionieren. Eine absolute Sicher-

heit kann es angesichts des für die Parteien offensichtlich bestehenden Wider-

spruchs aus einem gemeinsamen Staat und Sicherheit der eigenen Gruppe vor 

Übergriffen der anderen Gruppe nicht geben. Die Sicherheit der Parteien wird 

durch Sicherheitsgarantien nur erhöht, aber Kooperation oder auch nur gewaltfrei-

es Zusammenleben können auf diese Weise wieder ermöglicht werden.
311

  

Eine Frage kann hier allerdings nur teilweise beantwortet werden und sollte in 

der Zukunft näher untersucht werden: Wenn die Regierung in einem innerstaatli-

chen Konflikt erkennt, dass sie durch einen Konflikt nur Kosten hat, wie es für die 

Republik Moldau und Aserbaidschan der Fall zu sein scheint, warum zögert sie 

dann, die Rebellen gewähren zu lassen und eine Sezession zu akzeptieren? In al-

len hier untersuchten Konflikten wäre dies doch augenscheinlich eine Option für 

die Regierungen und hätte zwei Vorteile für sie. Sie müsste die Kosten des Kon-

fliktes nicht mehr tragen und sie müsste nicht befürchten, dass die Rebellen den 

Konflikt wieder aufnehmen, da diese in einer separaten staatlichen Entität leben 

und auch nicht durch Ressourcen von der Regierung zusätzlich gestärkt werden.  

Eine Erklärung für dieses Verhalten könnte darin bestehen, dass Rebellen die 

Legitimität des Staates angreifen.
312

„Separatist goals challenge the very basis of 

state sovereignty,”
313

 und für innerstaatliche Gewalt gilt, dass Verhandlungen mit 

Rebellen enorme Kosten für die Regierung verursachen, da sie beweisen, dass die 

Regierung nicht in der Lage ist, einer ihrer ureigensten Aufgaben nachzukommen, 

die Kontrolle über ihr Staatsgebiet zu wahren.
314

 

Dazu kommt, dass nicht die gesamte Bevölkerung in Transnistrien, der Krajina, 

Berg-Karabachs oder Nord-Westmazedoniens zu den ethnischen Minderheiten 

zählt beziehungsweise auf der Seite der Rebellen steht. Diese Bevölkerungsteile 

würde die Regierung im Stich lassen und ihrer genuinen Aufgabe, Sicherheit zu 

gewährleisten (oder es zumindest zu versuchen), nicht mehr nachkommen, was zu 

einem massiven Vertrauensverlust bei der Restbevölkerung führen könnte. Die 

Sicherheit der Bevölkerung nicht angemessen zu gewährleisten, wäre daher 
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gleichbedeutend mit einer Niederlage für die Regierung.
315

 Die Aufgabe von lega-

len Ansprüchen auf ein bestimmtes Gebiet würde demnach die Grundlagen einer 

Regierung und des Staates in Frage stellen und wäre mithin sehr kostenintensiv 

für eine Regierung. Damit stünde die Regierung zwischen drei Übeln. Sie kann 

den gewaltsamen Konflikt fortsetzen. Sie kann versuchen, ein Friedensabkommen 

zu schließen, und muss um ihre Sicherheit fürchten. Oder sie kann den separatisti-

schen Forderungen nachgeben und eingestehen, dass sie keine Sicherheit für die 

Bevölkerung gewährleisten kann, also ihre Aufgaben nicht erfüllt.  

Eine andere Überlegung, die bereits Walter und Dehdashti erwähnen und die 

von den Ergebnissen dieser Arbeit bestätigt wird, geht in eine ähnliche Richtung. 

Parteien, die sich bereits auf einen Kompromiss verständigt haben oder in deren 

Fall eine Lösung des Konfliktes auf der Hand zu liegen scheint, können ihren 

Konflikt nicht selbst beilegen. Sie brauchen auf Grund des commitment-Problems 

die Hilfe einer außenstehenden Partei, um dieses von beiden Seiten gewünschte 

und vielleicht sogar unterschriebene Abkommen tatsächlich auch umzusetzen.
316

 

Mit den Ergebnissen der Arbeit scheint auch erklärbar, warum Friedensabkom-

men oftmals fehlschlagen. So kam es nach Hartzell und Hoddie in 15 der 38 Frie-

densabkommen in innerstaatlichen Kriegen zwischen 1945 und 1998 zu einem 

Bruch des Abkommen und einer Fortsetzung des Krieges.
317

 Warum werden diese 

Abkommen nicht erfolgreich umgesetzt? Nach den Ergebnissen dieser Arbeit liegt 

es daran, dass die Parteien durch einen Sieg mehr erreichen können als durch ein 

verhandeltes Ergebnis. Auch wenn sie ein Abkommen schließen, planen sie nicht, 

sich daran zu halten, so lange es keine Durchsetzungsmechanismen gibt. 

Das Ergebnis dieser Arbeit stützt damit die Theorien zur Bedeutung von ripe-

ness nicht. Stärkere Belege finden sich vielmehr für die Bedeutung des commit-

ment-Problems und den Einfluss der externen Sicherheitsgarantien, des bias der 

außenstehenden Partei und des Grades der Demokratisierung als interne Sicher-

heitsgarantie. Die Angst, in der Zukunft Opfer eines Vertragsbruchs der anderen 

Seite zu werden, ist es also, die verhindert, dass die Akteure die gewaltsame Kon-

fliktaustragung beenden und einen Kompromiss akzeptieren, den sie eigentlich 

bevorzugen würden.  
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